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Einladung zur 55. Gemeindeversammlung 
der Politischen Gemeinde Berg 

 
- Rechnungsgemeindeversammlung - 

 
am Freitag, 3. Mai 2024, 19.00 Uhr 

in der Mehrzweckhalle Berg 
 
 
 
 
Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 
Der Gemeinderat lädt Sie zur Rechnungsgemeindeversammlung mit folgenden Trak-
tanden ein: 
 
Traktandenliste: 
1. Wahl der Stimmenzähler 
2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 16. November 2023 
3. Einbürgerungen 

a) Hanna Friederichs 
b) Péter Müller 
c) Robert und Natascia Moreda mit Sofia und Matteo 
d) Maria Torre 

4. Rechnung 2023 
a) der Politischen Gemeinde 
b) der Technischen Gemeindebetriebe 

5. Verschiedenes und Umfrage: 
- Vorstellung neuer Jungendarbeiter 
- Information zum Gemeindepräsidium 
- Information zum Alpsteinpark 
- Information zum Friedhof 

 
Anschliessend: 
Vorstellung der Projekte neues Gemeindehaus 
 
Apéro, organisiert durch den Frauenturnverein Berg 
 
Der Gemeinderat freut sich, Sie an der Gemeindeversammlung begrüssen zu dürfen 
und dankt Ihnen für Ihre Teilnahme. 
 
 
GEMEINDERAT BERG 
 
Gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 16. März 1987, wird an Ehepaare nur ein Exemplar der Bot-
schaft verteilt. Anspruchsberechtigte, die ein weiteres Exemplar wünschen, können dies im Gemeindehaus, Büro 
Einwohnerkontrolle beziehen. 
 
Die Stimmrechtsausweise werden separat per Post zugestellt. 
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Vorwort 
 
 
Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der politischen Gemeinde Berg 
 
Falls Sie es nicht bereits in der Presse oder auf unserer Homepage gelesen haben, 
teile ich Ihnen in dieser Botschaft als Erstes mit, dass Gemeindepräsident Thomas 
Bitschnau seit Mitte Februar 2024 und, zum Zeitpunkt der Verfassung dieser Botschaft, 
bis Ende April 2024 krankgeschrieben ist. Trotzdem müssen die Geschäfte weiterlau-
fen. Als Vize-Gemeindepräsident ist es meine Pflicht, die Geschäfte weiterzuführen. 
Es ist mir ein Anliegen, dass Sie als Stimmbürgerinnen und Stimmbürger laufend über 
die neusten Informationen in Kenntnis gesetzt werden. Damit die grundlegenden Auf-
gaben und Projekte nicht stehen bleiben und vorangetrieben werden können, habe ich 
mich mit meinem Arbeitgeber geeinigt und der Gemeinderat hat entschieden, mich 
vorerst bis Ende Jahr 2024 mit einem Pensum von 20% als Vize-Gemeindepräsident 
anzustellen. Zur anstehenden Rechnungsgemeindeversammlung laufen die Vorberei-
tungen darauf hinaus, dass ich als Vize-Gemeindepräsident, die Versammlung am 3. 
Mai 2024 leiten werde.  
 
Der gesamte Gemeinderat und alle Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung und des 
Werkhofs wünschen Thomas die nötige Ruhe, Erholung und eine baldige Genesung.  
 
Mit dieser Botschaft erhalten Sie die Einladung zur diesjährigen Rechnungsgemeinde-
versammlung am 3. Mai 2024. Trotz aller Umstände freue ich mich auf Ihr Erscheinen. 
 
Nach sorgfältiger Überprüfung der eingegangenen Unterlagen und dem persönlichen 
Gespräch mit den Bewerberinnen und Bewerbern, beantragt der Gemeinderat die Zu-
stimmung zu den vier Einbürgerungsgesuchen. Wie üblich finden Sie die detaillierten 
Unterlagen zu den Kandidatinnen und Kandidaten weiter hinten in dieser Botschaft. 
Auch dieses Jahr konnten die beiden Rechnungen mit einem Ertragsüberschuss ab-
geschlossen werden.  
 
Herzlichst 
Ihr Vize-Gemeindepräsident 
Marcel Zollikofer 
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Jahresbericht Gemeinderat 
 
 
In seinem Jahresbericht blickt der Gemeinderat auf das vergangene Jahr 2023 zurück. 
In den Berichten der ressortverantwortlichen Gemeinderäte wird über einige Geschäfte 
und Tätigkeiten in ihrem Bereich berichtet. 
 
 
Ressort Präsidium 
Vize-Gemeindepräsident Marcel Zollikofer 
 
Liebe Stimmberechtigte 
 
Auf den folgenden beiden Seiten darf ich Sie über die Tätigkeiten 
in der Politischen Gemeinde des vergangenen Jahres informie-
ren. 
 
Finanzen 
Ich nenne das jährlich geforderte Finanzgleichgewicht «das Dreieck der Finanzen». 
Gilt es doch, Einnahmen und Ausgaben mit den verfügbaren finanziellen Mitteln von 
unserem attraktiven Gemeindesteuerfuss von nur 42% oder mittels Gebühren zusam-
men mit der Finanzplanung im Gleichgewicht zu halten. Die Rechnung 2023 konnte 
mit einem grossen Ertragsüberschuss von Fr. 571'776.82 abgeschlossen werden. Der 
Gemeinderat schlägt als Gewinnverwendung vor, den grössten Teil in die Vorfinanzie-
rung des geplanten neuen Gemeindehauses fliessen zu lassen, und der restliche Teil 
dem Eigenkapital zuzuführen. Genauere Angaben zu den einzelnen Bereichen finden 
Sie weiter hinten in dieser Botschaft. 
 
Die Rechnung der technischen Gemeindebetriebe konnte in allen Bereichen (Elektra, 
Wasser und Erdgas), ausser beim Energieverkauf positiv abgeschlossen werden. Der 
Gemeinderat möchte mehr Strom selbst produzieren und schlägt vor, den Ertragsüber-
schuss aus der Elektroversorgung Netznutzung für die Vorfinanzierung einer weiteren 
und gemeindeeigenen grossen Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Werkshalle der 
Forstbaumschule Josef Kressibucher AG im Ast einzusetzen, sowie das Eigenkapital 
aufzustocken. Die Ertragsüberschüsse nach Gewinnverwendung aus der Wasser- und 
Erdgasversorgung sollen vollumfänglich dem jeweiligen Eigenkapital zugeführt wer-
den. Der grössere Ertragsüberschuss bei der Erdgasversorgung ist auf die fast monat-
lich schwankenden Einkaufspreise zurückzuführen. Gerne hätten wir die Preis-
änderungen jeweils sofort weitergegeben, doch dann hätten unsere Ableser die Zäh-
lerstände mehrmals ablesen müssen. Der Ertragsüberschuss aus der Erdgasversor-
gung soll dem Eigenkapital zugewiesen werden. 
 
Gemeinderat 
An den Gesamterneuerungswahlen im November 2022 konnte der Gemeinderat durch 
die Wiederwahl der verbleibenden Gemeinderäte und der Neuwahl von Silvana von 
Siebenthal und Samuel Scherrer, bedingt durch den Rücktritt der Gemeinderäte Kristy 
Keller und Daniel Schenk, wieder vollständig besetzt werden. Bereits im Frühling 2023 
hat sich der «alte Gemeinderat» mit dem «neuen Gemeinderat» über die Ressort- und 
Aufgabenverteilung in der anstehenden Legislatur befasst. Mit der Festlegung der 
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Legislaturziele in der zweiten Jahreshälfte hat der Gemeinderat seit ein paar Monaten 
seine Ziele für die noch junge Legislatur verankert. 
 
Kommissionen 
Meist im Hintergrund arbeitend, verrichten die Kommissionen im Auftrag des Gemein-
derats wertvolle Arbeiten zur Vorbereitung, oder je nach Kompetenz zum Beschluss 
der Geschäfte. Die Rücktritte zum Ende der Legislatur 2019-2023 konnten erfolgreich 
neu besetzt werden.  
 
Bauverwaltung 
Die Bautätigkeit in der Gemeinde Berg bleibt hoch, wenn sie auch im Vorjahresver-
gleich leicht abgenommen hat. Das grösste je geplante Bauvorhaben in Berg hat mit 
dem Start der Bauarbeiten im Ziegeleiquartier begonnen. Gerne verweise ich auf wei-
tere Informationen weiter hinten in dieser Botschaft. 
 
Projekte 
In der Agenda des Gemeinderats stehen viele Projekte und können nicht alle einzeln 
erwähnt werden. Im Vordergrund steht der Bau des neuen Gemeindehauses. Es sind 
gleich von vier Bewerbern Bauprojekte eingegangen, welche in einem eigenen Trak-
tandum an der Rechnungsgemeindeversammlung genauer vorgestellt werden. Ein 
weiteres Geschäft beinhaltet das geplante Neubauprojekt der BEWOGE. Dem Ge-
meinderat wurde im November 2023 der Gestaltungsplan vorgestellt. Für das dritte 
Projekt «Industrieareal Mauren» konnten die Erschliessungsarbeiten der Elektro- und 
Wasserversorgung, sowie der Strassenbau abgeschlossen werden und es wurden be-
reits drei Käufer für etwa 75% der Fläche gefunden. Der Verkauf der einzelnen Par-
zellen ist im Jahr 2024 vorgesehen. 
 
Personal 
Im vergangenen Jahr beschäftigten uns einige personelle Veränderungen in der Ge-
meindeverwaltung. Es mussten Abgänge hingenommen werden. Glücklicherweise 
konnten wieder neue motivierte Mitarbeitende willkommen geheissen und die entstan-
denen personellen Lücken geschlossen werden. Der Gemeinderat gratuliert Christoph 
Zurbuchen (Mitarbeiter Technische Gemeinde Betriebe) zu seinem 25-jährigen Dienst-
jubiläum und Markus Schilling (Leiter Finanzverwaltung), sowie Marcel Krucker (Leiter 
Werkhof) zu ihrem 10-jährigen Dienstjubiläum 
 
Dank  
Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, Ihnen gebührt ein ganz grosser 
Dank. Sie haben mit Ihrer Stimme den heutigen Gemeinderat gewählt und damit Ihr 
Vertrauen ausgedrückt. Danke an alle Mitarbeitenden aus Gemeindeverwaltung und 
Werkhof. Ich staune immer wieder über eure geleistete grossartige Arbeit. Ein grosser 
Dank sei auch an den Gemeinderat gesprochen, für seine grosse, zielorientiert arbei-
tet. 
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Ressort Gesellschaft 
Samuel Scherrer 
 
Mit meinem Amtsantritt im Juni als Ressortverantwortlicher Ge-
sellschaft, begann ich meine Amtszeit mit dem Ziel, einen umfas-
senden Überblick über die bestehenden Aufgabenbereiche zu 
erlangen und mich bei allen relevanten Gruppen vorzustellen. 
Diese Anfangsphase war geprägt von intensiven Bemühungen, 
mich in die vielfältigen Facetten meines Ressorts einzuarbeiten 
und eine solide Basis für die anstehenden Herausforderungen zu 
schaffen. 
 
Änderungen im Mahlzeitendienst 
Ein wesentlicher Schritt, den wir im Januar unternahmen, war die Neuausrichtung un-
seres Mahlzeitendienstes. In Zusammenarbeit mit dem Alterszentrum Weinfelden, an 
dem die Gemeinde Berg ebenfalls beteiligt ist, haben wir einen neuen Weg eingeschla-
gen. Diese Umstellung ermöglichte es uns, auf neue Gegebenheiten zu reagieren und 
die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und dem Alterszentrum weiter zu stär-
ken. Wir verstehen, dass jede Veränderung ihre eigenen Herausforderungen mit sich 
bringt und dass Anpassungsprozesse Zeit benötigen. Unser Hauptanliegen dabei ist, 
eine Basis für zukünftige Verbesserungen zu schaffen und zugleich einen offenen Di-
alog mit allen Beteiligten zu pflegen. Wir sind bestrebt, den Mahlzeitendienst so zu 
gestalten, dass er den Bedürfnissen unserer Gemeindemitglieder entspricht, und sind 
für jede Rückmeldung dankbar, die uns dabei unterstützt, unsere Dienstleistungen 
kontinuierlich zu verbessern. 
 
Neuzuzüger- und Neujahrsapéro 
Ein besonderes Highlight des Jahres war die Durchführung unseres ersten Neu-
jahrsapéros am 6. Januar 2024, kombiniert mit dem traditionellen Neuzuzügerapéro. 
Diese Veranstaltung bot eine hervorragende Plattform für das Zusammenkommen von 
Gemeindemitgliedern und den Austausch zwischen etablierten Bürgern und Neuzuzü-
gern. Mit einer Vielzahl an präsentierenden Vereinen und einer beeindruckenden Be-
teiligung wurde der Apéro zu einem vollen Erfolg und unterstrich die lebendige 
Gemeinschaft in unserer Gemeinde. 
 
Gewerbeanlass 
Ein weiterer Meilenstein war der Gewerbeanlass Mitte Februar, den wir bei der Firma 
von Siebenthal in Mauren durchführen konnten. Mit 65 teilnehmenden Firmen und rund 
100 Gästen übertraf die Veranstaltung unsere Erwartungen und wurde zu einem ein-
drucksvollen Beleg für die Stärke und Diversität unseres lokalen Gewerbes. Dieser 
Anlass bot eine einzigartige Gelegenheit für Networking und den Austausch unter den 
Gewerbetreibenden und stärkte das gegenseitige Verständnis sowie die Zusammen-
arbeit innerhalb der Wirtschaftsgemeinschaft. 
 
Diverses 
Meine ersten Monate im Amt waren von einigen wichtigen Entwicklungen und positi-
ven Schritten geprägt. Mit dem Start neuer Projekte und der Fortführung bewährter 
Praktiken haben wir gemeinsam viel erreicht, um das Gemeinwohl und das lokale 
Gewerbe zu unterstützen. Ich sehe den kommenden Aufgaben und Möglichkeiten mit 
Interesse entgegen und freue mich darauf, gemeinsam mit allen Beteiligten unsere 
Gemeinde weiter zu gestalten.  
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Ressort Soziales 
Margrit Streckeisen 
 
Alimentenbevorschussung und -inkasso 
Wo ein Elternteil seinen finanziellen Unterhaltsverpflichtungen 
gegenüber den Kindern nicht nachkommt, da muss die Gemeinde 
eine Bevorschussung leisten. Die bevorschussten Gelder wer-
den, wenn immer möglich, beim unterhaltspflichtigen Elternteil 
wieder eingefordert. Oft ist es jedoch so, dass eine Einforderung 
nicht möglich ist, weil die finanziellen Verhältnisse des Unterhaltsschuldners dies nicht 
zulassen. Und wie im vergangenen Jahr, kann es manchmal jedoch sein, dass grös-
sere Beträge von Alimentenschulden zurückbezahlt werden.  
 
Sozialhilfe 
Sozialhilfe wird ausgerichtet, wo Menschen nicht aus eigener Kraft für ihren Lebens-
unterhalt aufkommen können. Die Gründe sind vielfältig: Krankheit, Arbeitslosigkeit, 
Suchtprobleme oder manchmal auch alles zusammen. Die Sozialhilfe kann auch eine 
Übergangslösung sein. Dann wenn z.B. IV-Renten oder Ergänzungsleistungen bean-
tragt, aber noch nicht verfügt wurden. Bei den ausgerichteten sozialhilferechtlichen 
Unterstützungen dürfen wir eine Punktlandung verzeichnen. Bei den Rückvergütungen 
fällt die Rechnung um Fr. 210'000 besser aus als budgetiert. Bis eine IV-Rente oder 
Ergänzungsleistungen gesprochen werden, kann es Monate, manchmal auch Jahre 
dauern. Im vergangenen Jahr erhielten wir so Gelder im Betrag von Fr. 77'000 zurück. 
Auch die Auszahlung von Freizügigkeitsleistungen von Klienten im Betrag von Fr. 
90'000 entlasten unsere Rechnung. 
 
Ein verlässliches Budget für die Sozialhilfe zu erstellen ist praktisch unmöglich. Der 
Zu- oder Wegzug eines Klienten oder die Verfügung von Massnahmen durch die KESB 
können unsere Rechnung von einem Tag auf den anderen über den Haufen werfen. 
Das Resultat ist darum manchmal auch etwas «Glückssache». 
 
Asylwesen 
Die uns vom Kanton zugewiesenen Asylsuchenden sind in einem Haus in Gunterhau-
sen untergebracht. Es sind meist junge Männer, welche zu uns kommen. Das Zusam-
menleben von jungen Menschen verschiedenster Nationalitäten ist manchmal eine 
Herausforderung und braucht Verständnis von allen Beteiligten, manchmal aber auch 
ein paar mahnende Worte. Grundsätzlich darf ich sagen, dass es gut läuft. Die meisten 
Asylsuchenden haben eine Tagesstruktur. Sei dies eine Arbeitsstelle, eine Lehre, ein 
Praktikum oder die Integrationskurse, welche vom Migrationsamt angeboten werden. 
Schon seit einiger Zeit macht der Kanton immer wieder darauf aufmerksam, dass die 
Bundesasylzentren voll sind und die Asylsuchenden dringend auf die Kantone und 
Gemeinden verteilt werden müssen. Es wird jedoch immer schwieriger, bezahlbaren 
Wohnraum zu finden. 
 
Asylwesen Schutzstatus S 
In unserer Gemeinde sind noch 37 Personen mit Status S angemeldet. Bereits haben 
einige Ukrainer die Schweiz wieder in Richtung Heimatland verlassen. Für die Unter-
bringung wurden diverse Wohnungen durch die Gemeinde gemietet. Ein kleiner Teil 
wohnt noch bei Gastfamilien, welche eine Unterkunft zur Verfügung stellen. Die Kinder 
und Jugendlichen besuchen den Schulunterricht bei der VSBB. Einige Erwachsene 
haben eine Arbeitsstelle gefunden und können so ganz oder teilweise für ihren 
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Ressort Tiefbau 
Robert Schneider 
 
Tiefbau / Werkhof 
In Gunterhausen haben wir an der Rebenwiesenstrasse im südli-
chen Teilstück sämtliche Werkleitungen sowie die Strasse sa-
niert. Leider konnten wir bei dieser Gelegenheit keinen Platz für 
einen Unterflurcontainer finden, um auch die Abfallentsorgung 
auf den neusten Stand zu bringen. 
 
Das zweite Sanierungsprojekt umfasste an der Halde das Teilstück ab der Rebenwie-
senstrasse bis zur Geere. Auch hier wurden alle Werkleitungen saniert und die Strasse 
sollte im oberen Teilstück um 50 cm nach Westen verschoben werden, damit östlich 
zu Gunsten der Verkehrssicherheit ein Gehstreifen entsteht. Bedingt durch eine Ein-
sprache konnte dieses Teilstück nicht fertig gestellt werden. Deshalb wird nun eine 
Gesamtlösung für die Sicherheit des Schulweges von Andhausen bis durch Gunter-
hausen hindurch geplant. Die Fertigstellung kann sich dadurch noch etwas in die 
Länge ziehen. 
 
Reine Strassensanierungen wurden im ordentlichen Unterhalt bewerkstelligt und wer-
den uns auch die nächsten Jahre weiterhin beschäftigen. Die immer wieder beanstan-
dete Strasse vom Hüttliberg nach Beckelswilen wird gleichzeitig mit der Umlegung der 
Wasserleitung geplant, Termin vermutlich 2025/2026. Der Winterdienst beschränkte 
sich im vergangenen Jahr auf wenige Einsätze am Anfang und Ende des Jahres. Milde 
Winter werden zur Tagesordnung, überraschen uns aber dennoch immer wieder. 
 
Abwasser 
Gestützt auf den im Jahre 2021 überarbeiteten Generellen Entwässerungsplan (GEP), 
wurden im Bereich Abwasser weitere Teilstücke der Kanalisationsleitungen saniert. 
Diese Sanierungen werden uns auch die nächsten Jahre noch beschäftigen. 
 
Wasser 
Im Zusammenhang mit der geplanten Auffüllung der Lehmgrube muss die Wasserlei-
tung der Wasserversorgung der Region Kreuzlingen (WRK) vom Reservoir Hüttliberg 
nach Kreuzlingen neu erstellt werden. Die bestehende Leitung führt quer durch die 
Lehmgrube und muss verlegt werden. Die WRK hat mit der Planung gestartet und wir 
planen gleichzeitig eine Löschwasserleitung nach Beckelswilen einzulegen. 
 
Bauverwaltung 
Das vergangene Jahr war geprägt von der Überbauung Benzenwies 2, neben unzäh-
ligen Gesuchen für Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen. Nicht zu vergessen ist 
der Start der Ziegelei-Überbauung, welche mit dem Abbruch der Nebengebäude im 
Herbst begann. Dieser Bau wird uns die nächsten Jahre noch regelmässig beschäfti-
gen. 
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Lebensunterhalt aufkommen. Die ausgerichteten Globalpauschalen betrugen im Jahr 
2022 Fr. 1'500 pro Person und Monat, wurden per 1. Januar 2023 auf Fr. 1'390 und 
per 1. September 2023 auf Fr. 1'320 reduziert. Bis heute konnten alle entstandenen 
Kosten in diesem Bereich durch die Globalpauschalen gedeckt werden. Der Stauts S 
wurde vom Bund nochmals bis März 2025 verlängert. 
 
Perspektivenwechsel 
Es ist eine schöne Tradition, dass die Mitglieder der Sozialhilfekommission einmal pro 
Jahr einen Weiterbildungsausflug machen. Seit meinem Amtsantritt lege ich den Fokus 
dieses Anlasses auf einen Perspektivenwechsel. Die Kommission, welche normaler-
weise Anträge prüft und Gesuche beurteilt, diese dann gutheisst oder ablehnt, besucht 
eine soziale Institution. Hier können wir erleben, was es heisst, wenn z.B. das Leben 
aus den Fugen gerät. Dies durften wir besonders eindrücklich im vergangenen Jahr 
erleben. In Zürich waren wir zu Gast im Haus Zueflucht. Dies ist eine Wohngemein-
schaft für Menschen in spektakulären Lebenssituationen. Sie unterstützen Menschen 
in schwierigen Situationen. Nach einer Führung durch die Räumlichkeiten wechselten 
wir ins «Zueflucht Pace». Dieses Gassenlokal bietet allen Menschen die Möglichkeit 
Ruhe zu finden oder Gesellschaft zu suchen. Auf einen Schwatz, einen Kaffee, für ein 
Beratungsgespräch… Beno Kehl, der ehemalige Franziskanermönch Beno, schickte 
uns mit selbstgeschriebenen Einladungskarten buchstäblich auf die Gasse. Unsere 
Aufgabe war es, Menschen zu finden, die wir zum Znacht einladen können. Dies an 
der berühmt-berüchtigten Langstrasse in Zürich, mitten im Milieu. Wir Berger «Land-
eier» mussten uns zuerst etwas an die Umgebung gewöhnen. Langstrasse rauf, 
Langstrasse runter, eine Gasse rein, die andere Gasse raus. Der Sumpf von Alkohol, 
Drogen, Prostitution und anders Elend wurde schnell sichtbar. Es brauchte etwas 
Überwindung, die «Randständigen» anzusprechen und einzuladen. Traurig, dass viele 
Personen, geprägt durch ihre Lebensgeschichte, unsere Einladung nicht annehmen 
konnten. Ihr Vertrauen in die Menschen ist komplett kaputt. Aber wunderschön, dass 
am Abend doch knapp zehn Personen den Weg ins Gassenlokal, zu feinen selbstge-
machten Spaghetti, fanden. Für uns alle wird dies wohl eine bleibende Erinnerung 
sein. Die Welt der Randständigen ist so nah, und vielleicht können wir durch diese 
Begegnungen ein wenig besser verstehen, warum einige Menschen so sind wie sie 
sind. Weil das Leben sie zu dem gemacht hat, was sie heute sind. 
 
Danke 
In einem Ressort kann es nur gut laufen, wenn alle zusammen am gleichen Strick 
ziehen, und wenn möglich in die gleiche Richtung. Danke an Barbara Mächler-Engeli, 
welche sich täglich um die Klienten der Sozialhilfe und des Asylwesens kümmert. 
Gradlinig, fair, aber auch konsequent erledigt sie ihre Arbeit. Danke an Guy-André 
Toussaint und Traugott Kohli welche die Betreuung der Asylsuchenden und der 
Schutzsuchenden mit Status S übernehmen. Und Danke an die Mitglieder der Sozial-
hilfekommission, welche ihre Freizeit in unsere Gemeinde investieren. Mit eurem en-
gagierten Diskutieren, Abwägen und Mitdenken ermöglicht ihr faire Entscheide. 
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Ressort Tiefbau 
Robert Schneider 
 
Tiefbau / Werkhof 
In Gunterhausen haben wir an der Rebenwiesenstrasse im südli-
chen Teilstück sämtliche Werkleitungen sowie die Strasse sa-
niert. Leider konnten wir bei dieser Gelegenheit keinen Platz für 
einen Unterflurcontainer finden, um auch die Abfallentsorgung 
auf den neusten Stand zu bringen. 
 
Das zweite Sanierungsprojekt umfasste an der Halde das Teilstück ab der Rebenwie-
senstrasse bis zur Geere. Auch hier wurden alle Werkleitungen saniert und die Strasse 
sollte im oberen Teilstück um 50 cm nach Westen verschoben werden, damit östlich 
zu Gunsten der Verkehrssicherheit ein Gehstreifen entsteht. Bedingt durch eine Ein-
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dete Strasse vom Hüttliberg nach Beckelswilen wird gleichzeitig mit der Umlegung der 
Wasserleitung geplant, Termin vermutlich 2025/2026. Der Winterdienst beschränkte 
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nach Kreuzlingen neu erstellt werden. Die bestehende Leitung führt quer durch die 
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Begegnungen ein wenig besser verstehen, warum einige Menschen so sind wie sie 
sind. Weil das Leben sie zu dem gemacht hat, was sie heute sind. 
 
Danke 
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Schutzsuchenden mit Status S übernehmen. Und Danke an die Mitglieder der Sozial-
hilfekommission, welche ihre Freizeit in unsere Gemeinde investieren. Mit eurem en-
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10
55 

 

Ressort Sicherheit 
Silvana von Siebenthal 
 
Am Dienstag, 30. Mai 2023 fand im Gemeindehaus die Amtsüber-
gabe statt. Für die aktuelle Legislaturperiode hat man auf eine 
ausgeglichene Aufwandverteilung unter den Gemeinderäten ge-
achtet. Resultierend daraus, hat man das breite Ressort «Gesell-
schaft» aufgesplittet. Somit durfte ich von Kristy Keller die 
«Jugend» mit dem enthaltenen Jugendhaus übernehmen. Das 
Ressort Sicherheit wurde mir von Beat Keller übergeben. Das Amt 
angetreten, ging es bereits los mit dem Budgetprozess 2024 und dem Erarbeiten der 
Legislaturziele.  
 
Die Legislaturziele anhand einer Bevölkerungsumfrage festzumachen habe ich sehr 
begrüsst. Als neue Gemeinderätin hatte man durch die «Auswertung der Gemeinde-
analyse» einen guten Überblick über die Anregungen und Bedürfnisse aus der Bevöl-
kerung. Persönlich hat sich ein Punkt bei mir fest eingebrannt, da der Wunsch aus der 
Bevölkerung und die aktuelle Ist-Situation in der Gemeinde, sichtbar voneinander ab-
weichen. «Das Wachstum in Berg» löst in Teilen der Bevölkerung in vielen Bereichen 
eine Unsicherheit aus. Verlieren wir den Dorfcharakter? Wie wird das zusätzliche Ver-
kehrsaufkommen gelöst? Denkt man an die öffentliche Infrastruktur, die zeitgleich mit-
wachsen muss? Viele Fragen und Anregungen tauchten auf. Ich persönlich bin 
zuversichtlich, dass wir diese Herausforderung zusammen meistern werden! Mit mei-
nem Ressort werde ich meinen Teil bewusst dazu beitragen!  
 
Das Feuerschutzreglement regelt die Dienstpflicht in der Feuerwehr. Die Feuerwehr 
Berg ist ein Ort, an dem sich Neuzuzüger rasch und unkompliziert im Dorfleben integ-
rieren können. Mit motivierenden Worten zur Integration und zur Solidarität stehe ich 
jeweils persönlich am Info-/Rekrutierungsanlass ein!  
 
Das Jugendhaus, sowie die mobile Jugendarbeit vernetzt die Jugend auch in der Frei-
zeit miteinander. Das Jugendhaus ist ein Treffpunkt, der mit Toleranz zur Vielfalt lebt. 
Niederschwelligkeit ist ein wichtiger Begriff bei uns in der Jugendarbeit. 
 
Sicherheit 
Wieso übernimmt eine Frau das Ressort Sicherheit? Im Bericht der Thurgauer Zeitung 
vom 11. Mai 2023 wurde Thomas Bitschnau sehr gut zitiert: «Es mag überraschen, 
dass eine Frau das Sicherheitsressort übernimmt. Aber sie wollte es»! Genau so war 
es. Ich arbeite gerne in Bereichen, die mich interessieren. Die Disziplin, die mit Stolz 
getragene Uniform, die Kameradschaft, das ist meine Welt. Sich etwas abzuverdienen- 
das ist meine Haltung. Das Leben schenkt einem selten etwas. Der solidarische Ge-
danke, dem anderen zu helfen, «wenn es brennt» widerspiegelt meine Persönlichkeit. 
Ich war früher bei den Verkehrskadetten Thurgau dabei. Natürlich hatte ich damals 
auch einige Stunden Zugschule in der Grundausbildung. Ein «Daher», «Ruhn» oder 
«Schnauze tief» sind für mich keine Fremdwörter. Zwar etwas militärisch, aber die 
Ordnung und Struktur musste anfangs sein und habe ich immer geschätzt. Heute, nach 
vielen Jahren sehe ich durch das Gemeinderatsamt diese Leute von damals wieder 
unter den kantonalen Feuerwehrinstruktoren oder auch im Regionalen Führungsstab. 
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Das Vernetzen auch über die Gemeindegrenze hinaus ist in meinen Augen sehr wich-
tig im Ressort Sicherheit. Neue Herausforderungen lassen sich in einem Netzwerk von 
Wissen und Ressourcen besser meistern.  
 
Ich bewege mich gerne unter Menschen, die Respekt, Zusammenhalt und Zuverläs-
sigkeit grossschreiben! Das alles darf ich in der Feuerwehr Berg/ ZSO Weinfelden und 
als Delegierte im Regionalen Führungsstab Mittelthurgau erleben. Vielen Dank euch 
allen für die respektvolle Aufnahme und die gute Zusammenarbeit! 
 
Sicherheitskommission: 
In der Sicherheitskommission setzen sich die folgenden Personen für Ihr Wohl ein: 
 
Silvana von Siebenthal (Vorsitz), Gemeinderätin 
Curdin Pinggera, Kommandant 
Markus Hediger, Vizekommandant I 
Josef Kressibucher Vizekommandant II 
Michael Stäheli, Fourier / Einsatzzentrale 
 
Die Feuerwehr hat einen momentanen Bestand von 76 Angehörigen.  
 
Instruktionsbericht 
Am 21. August 2023 wurde die Feuerwehr Berg durch 3 In-
struktoren unangemeldet unter die Lupe genommen. Der dar-
aus entstandene Instruktionsbericht war überwiegend positiv. 
Kleinere Punkte wurden bemängelt. Diese Punkte wurden no-
tiert und in den zukünftigen Übungen verbessert.  
 
Schon gewusst? 
Die Ausbildung der Rekruten wird seit Jahren zusammen mit der Gemeinde Kemmen-
tal durchgeführt. Im Jahr 2023 haben die Feuerwehr Berg und die Feuerwehr Birwin-
ken eine Kaderübung zusammen abgehalten. Das Feuerschutzreglement findet man 
wie viele andere Reglemente auf der Gemeindehomepage. Rubrik: Verwaltung/On-
lineschalter 
 
17. Oktober 2023 - Gründung Jugendfeuerwehr «Füürleuä» mit den 
Wehren Lauchetal, Märstetten-Wigoltingen, Amlikon-Bissegg  

 
 

www.jfw-fl.ch 
 
 
Geleistete Stunden im Jahr 2023 
Im Jahr 2023 haben die Angehörigen der Feuerwehr insgesamt 447 Einsatzstunden 
geleistet. Die Übungs- und Kursstunden beliefen sich auf 2'889 Stunden. 
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Zivilschutz 
Arbeiten im Jahr 2023 bei uns in der Gemeinde: 
 

  
 
Wanderweg und Treppe in Guntershausen   
 
Vermietungen Zivilschutzanlage: 
Die Anlage konnte im Jahr 2023 für folgende Anlässe vermietet werden: 
 

1. 21. – 23. April 2023  showband.CH Probeweekend 
2. 23. – 25. Juni 2023  showband.CH Probeweekend 
3. 16. – 22. Juli 2023  Adonia Kinder-Sportcamp 
4. 07. – 14. Oktober 2023 BESJ-Unihockey Trainingslager 

 
Thekla Bünter ist zuständig für die Schlüsselübergabe und Endabnahme der Räum-
lichkeiten. Herzlichen Dank an Thekla für ihren Dienst. 
 
Jugend  
Auf das Ressort Jugend habe ich mich sehr gefreut und 
liegt mir persönlich sehr am Herzen. Die Offene Jugend-
arbeit Berg richtet sich an Kinder ab der 6. Klasse bis ins 
junge Erwachsenenalter von 25 Jahren. Aktuell ist das 
Angebot an die 6. Klasse und die Oberstufe gerichtet. Ich 
persönlich bin ab und zu im Jugendhaus anzutreffen. Ich möchte am Puls des Gesche-
hens sein. Der Austausch mit dem Jugendarbeiter/in ist mir wichtig, umso mehr, weil 
er/sie nicht in der Gemeinde wohnhaft ist. Jeden Freitag von 13:15 Uhr bis ca. 14:30 
Uhr bin ich im Jugendhaus für den gegenseitigen Austausch anwesend. Man bespricht 
diverse Themen die uns als Gemeinde betreffen. Littering bei öffentlichen Plätzen, auf-
fälliges Verhalten vor dem Volg. Diese und weitere Themen nehmen wir ernst und wird 
mit der aufsuchenden Jugendarbeit und dem gegenseitigen Respekt positiv beein-
flusst. Auch Projekte wie Street-Soccer, Ferienpass und sonstige Anlässe werden zu-
sammen besprochen.  
 
Ich bin mir bewusst, dass ich als Gemeinderätin eher strategisch zu wirken habe. Um 
eine Strategie zu verfolgen, brauche ich zuerst Einblick in die «Arbeit des/der Jugend-
arbeiters/in». Der/Die Jugendarbeiter/in ist weder Lehrer noch Elternteil. Ich würde 
den/die Jugendarbeiter/in als authentisches Vorbild bezeichnen. Er/Sie begegnet den 
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Jugendlichen auf Augenhöhe und hat das Verständnis und nötige Fachwissen, mit den 
Themen der Jugend professionell umzugehen. 
 
Die Themen von früher, sind auch die von heute. Verschiedene Faktoren entscheiden, 
welche Themen uns mehr oder weniger im Alltag beschäftigen: Liebe, Schule, Zu-
kunftspläne, Ängste, Familie, Mobilität, Hobby, erste Berührungspunkte mit potenziel-
len Suchtmitteln (Alkohol, Rauchen, Kiffen), Aufklärung in Bezug auf Sexualität und 
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Die Jugendlichen, die ich im Jugendhaus kennenlernen durfte, sind mir alle durch ihre 
Einzigartigkeit ans Herz gewachsen. Sie haben Flausen im Kopf und doch verfügen 
sie über gute soziale Kompetenzen. Wie überall braucht es klare Regeln und teils 
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Seit meinem Amtseintritt im Juni 2023 gab es bereits zwei Kündigungen, welche ich 
persönlich sehr bedauere. Beide Jugendarbeiter/innen waren sehr gut und wurden von 
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Schon gewusst? 
Bei uns in der Jugendkommission sind so einige Institutionen vertreten: 
 
Silvana von Siebenthal, Gemeinderätin, Vorsitz 
Thomas Bitschnau, Gemeindepräsident 
Remo Kleiner, Verteter der Kirchen 
Claudia Lioi, Vertreterin der Vereine 
Sibylle Zürcher, Vertreterin der Schule 
Tim Zürcher, Jugendlicher 
Luana Studer, Jugendliche 
Marco Jetzer, Vertreter der Bevölkerung 
Jugendarbeiter, vakant 
 
Besucherzahlen Jugendhaus 
Das Jugendhaus ist im alten Gemeindehaus untergebracht. Es verzeichnete im ver-
gangenen Jahr gesamthaft 1'319 Besuche, bzw. 110 BesucherInnen pro Monat. 
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Ressort Umwelt 
Beat Keller 
 
Umwelt und Entsorgung 
Alle Gemeinden im Einzugsgebiet der KVA TG sind angehalten, 
die Kehrichtsammelplätze umzuwandeln in zentralere Unterflur-
container. Wir haben diese Aufforderung zügig umgesetzt und die 
letzten Jahre das Netz der UFC laufend ausgebaut. In bestehen-
den Quartieren fehlen noch wenige UFC um eine flächende-
ckende Entsorgung zu gewährleisten. Pro Jahr konnten wir 2 - 3 neue Anlagen in 
Betrieb nehmen. Den Einwohnern steht somit ein Entsorgungssystem zur Verfügung, 
bei dem sie jederzeit ihren Abfallsack entsorgen können und nicht mehr an die Sam-
meltour-Zeiten gebunden sind. 
 
Littering ist leider auch in unserer Gemeinde ein immerwährendes Problem, dank un-
seren Fätzlern (Raumpaten) die sich die Zeit nehmen und regelmässig ihre eigens 
festgelegten Routen von Unrat säubern, haben wir das Problem gut im Griff. Den fleis-
sigen Helfern sei auch hier herzlich gedankt. Wäre das nicht auch etwas für Sie, beim 
Spaziergang mit den (Enkel) Kindern, Ihre Strasse, ein Teil Ihres Quartiers, regelmäs-
sig zu säubern? Sie dürfen sich jederzeit bei mir melden.  
 
Die Gemeinde ist gefordert mit kostenintensiven Altlasten. Was vor langer Zeit normal 
war, irgendwelche Tobel / Senken mit Hausmüll aufzufüllen, erweist sich jetzt als Bu-
merang. Eine dieser Altlasten befindet sich östlich von Guntershausen, Richtung Hei-
menhofen. Dort wo jetzt idyllisch ein Bächlein fliesst, war vor langer Zeit eine 
Müllhalde. Wir mussten Sondierbohrungen veranlassen und Schadstoffuntersuchun-
gen durchführen lassen. Jetzt ist bis 2026 eine Langzeitstudie an INGENIAS vergeben 
worden, die den Boden und das Gewässer laufend auf freigesetzte Schadstoffe unter-
suchen.  
 
Grüngutentsorgung  
Im letzten Jahr wurde der Gemeinderat von Seite Kanton informiert, der langjährige, 
gut funktionierende Kompostplatz Hüttliberg sei aufzuheben. Das Land gehört der Zie-
gelei Berg, die dort einen Gestaltungsplan einreichen muss, der den weiteren Abbau 
von Lehm und die Wiederauffüllung / Renaturierung regelt. Darin ist der Sammelplatz 
nicht mehr zonenkonform. Somit begann die Suche nach einem geeigneten Sammel-
platz, der die Kriterien des Amtes für Umwelt erfüllen kann. Das gestaltete sich als 
überaus schwierig. Ich habe jetzt einen geeigneten Platz evaluiert, es müssen noch 
viele Details geklärt werden, bis eine kantonale Bewilligung vorliegt. Ich bin zuversicht-
lich, dass es auf die Sammelsaison 2025 klappen wird. Die Ziegelei Berg hat der Ge-
meinde den Sammelplatz für 2024 nochmals zur Verfügung gestellt. 
 
Alpsteinpark 
Im Gestaltungsplan Benzenwies von 2013 wurde festgehalten, es sei eine Fläche für 
Spiel und Begegnung auszuscheiden und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
Eine Kommission hat unter Mitwirkung der Bevölkerung, im Berichtsjahr den Bau des 
Alpsteinparkes vorangetrieben. Es entstand ein Idyll zum Spazieren, Sitzen und Plau-
dern, mit einzelnen Spielelementen für Kinder. Der Alpsteinpark ist öffentlich für alle 
Einwohner! Schauen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen. 
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Bäche, Gewässer 
Kennen Sie unseren Biberweiher? Wenn Sie Richtung Birwinken gehen, führt eine 
Waldstrasse vor Ende des Waldes links weg. Halten Sie sich an der Gabelung wiede-
rum leicht links und Sie stehen vor dem Neuweiher. Bei regelmässigem Besuch ist es 
sehr interessant zu sehen, wie der Biber seinen Lebensraum gestaltet. Den Baumeis-
ter werden Sie jedoch selten zu Gesicht bekommen. Regelmässig müssen wir den 
Biber aber in seine Schranken weisen, und gewisse «Bauwerke» wegräumen, alles 
mit Bewilligung es zuständigen Amtes. Für die Umsetzung der Gewässerraumaus-
scheidung haben wir das Büro NRP beauftragt. Sie haben uns bereits Pläne zur Info 
zugestellt, wir werden das mit den Grundbesitzern besprechen und weitere Schritte 
einleiten. Mittels dem Unterhaltsplan für Gewässer werden die Bachläufe, Sandfänge 
und Strassendurchlässe nach Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt regelmässig 
einer Pflege unterzogen. Es braucht jeweils ein halbes Jahr Vorlaufzeit um die nötigen 
Bewilligungen zu erhalten. 
 
 
 
Ressort Versorgung 
Marcel Zollikofer 
 
Energiepreise 
Sie erinnern sich sicher, als die Energiepreise im letzten halben 
Jahr 2022 in ganz Europa explodierten und die Preise in nie ge-
kannte Höhen schossen. Aufgrund dessen, dass die Preise aller 
Energien (Erdgas, Strom, Treibstoffe) zusammenhängen und 
den Handelspreis für den Einkauf bestimmen, mussten auch in 
der Schweiz die Energiepreise deutlich angehoben werden. 
 
Für das Erdgas stieg der Einkaufspreis um ein Mehrfaches an und musste sogar wäh-
rend des Jahres 2023 mehrmals abgelesen und korrigiert werden. Mit der vorhande-
nen «Tarifausgleichsreserve» konnte ein Teil des noch höheren Verkaufspreises 
mindestens teilweise abgefangen werden.  
 
Auf den Stromeinkauf hatten die Turbulenzen am Strommarkt ebenfalls grosse Aus-
wirkungen. Die vorhandene Beschaffungsstrategie beim Stromeinkauf machte sich je-
doch bezahlt und unser Strompreis musste nur sehr moderat angehoben werden. 
 
Berg soll ein flächendeckendes Glasfasernetz erhalten 
Der Gemeinderat möchte in Berg ein flächendeckendes Glasfasernetz für alle und hat 
dem Thurgauer Unternehmen Leucom Stafag AG aus Frauenfeld die Zustimmung für 
den Bau eines sogenannten «FTTH-Netzes» gegeben. Parallel dazu wurden Gesprä-
che mit den Aktionären der KABAG AG geführt, damit das bestehende Kommunikati-
onsnetz übernommen werden sollte. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben 
dem Kauf der KABAG Aktien an der Budgetgemeindeversammlung 2023 nicht zuge-
stimmt. Mit dem Verzicht des Verkaufes musste die Vorgehensweise überdacht wer-
den. Derzeit sind die Vertragsverhandlungen mit Leucom Stafag AG über weitere 
Möglichkeiten im Gange. 
 
Bau der Photovoltaik-Anlage Schützenhaus Breitenstein 
Nach einigen Lieferschwierigkeiten konnte die neue Photovoltaik-Anlage (PVA) auf 
dem Dach des Schützenhauses Breitenstein in Betrieb gehen. Die Anlage hat im 
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Winterhalbjahr etwa 12'000 kWh Strom produziert. An der Frontseite des Gebäudes 
befindet sich eine Tafel, auf der Sie mittels QR-Code jederzeit die Stromproduktion 
abrufen können. Die gesamte Anlage wurde aus dem «Fonds für erneuerbare Ener-
gie» finanziert, der seine finanziellen Mittel aus dem Stromverkauf von gemeindeeige-
nen PVAs erhält. 
 
Aktualisierung der Informatik Infrastruktur 
Neben meinen Tätigkeiten, im Ressort Versorgung, bin ich für die Informatik der Ge-
meindeverwaltung und des Werkhofs zuständig. So wurde gegen Ende des Jahres im 
Gemeindehaus das WLAN-Netz rundum erneuert und Microsoft Office 365 für Verwal-
tung und Gemeinderat eingeführt.  
 
  

Sitzungszimmer, Gemeindeverwaltung Berg 
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Traktandum 2 
 
 
54. Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Berg  
vom Donnerstag, 16. November 2023, Mehrzweckhalle Berg 
 
Vorsitz:   Gemeindepräsident Thomas Bitschnau 
Protokoll:   Gemeindeschreiber Hubert Bürge 
 
Stimmberechtigt sind: 2’369 Personen 
Anwesend sind:  170 Personen und 14 Gäste 
 
Beginn der Versammlung 19.30 Uhr 
 
Gemeindepräsident Thomas Bitschnau begrüsst die Anwesenden. Die Traktandenliste 
erfährt keine Änderung und wird in der publizierten Reihenfolge abgewickelt. 
 
1. Wahl der Stimmenzähler 
 
Als Stimmenzählerinnen werden vorgeschlagen und gewählt: 
Tanja Berger, Berg und Sonja Oesch, Berg 
 
2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 12. Mai 2023 
 
Das Protokoll, verfasst von Gemeindeschreiber Hubert Bürge, wird ohne Diskussion 
und in offener Abstimmung genehmigt. 
 
3. Einbürgerungsgesuch Margrit Taubitz, Berg 
 
Die Gesuchstellerin ist bereits schweizerische Staatsangehörige und Bürgerin von 
Gais AR. Sie wohnt an der Neuwiesstrasse 15 in Berg zusammen mit ihrem Ehemann 
und ihrem Sohn. Sie ist 1999 in die Gemeinde zugezogen und seit kurzem Rentnerin.  
 
Der Gemeinderat hat das Gesuch geprüft und erachtet die Voraussetzungen für die 
Einbürgerung als erfüllt. Der Rat beantragt deshalb der Gemeindeversammlung die 
Aufnahme der Gesuchstellerin in das Bürgerrecht der Gemeinde. 
 
Ruedi Keller aus Mauren ergreift das Wort und stellt die Frage, ob jedermann der hier 
wohnt das Bürgerrecht erwerben könne. Gemäss Auskunft von Gemeindepräsident 
Thomas Bitschnau verhält es sich so. Allerdings komme dies sehr selten vor.  
 
Beschluss 
Die Gemeindeversammlung erteilt das Gemeindebürgerrecht in geheimer Abstim-
mung an Margrit Taubitz mit 131 Ja-Stimmen gegen 23 Nein-Stimmen.  
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4.a Budget 2024 der Politischen Gemeinde mit einem unveränderten Steuer- 
      fuss von 42%  
       
Dem Aufwand von Fr. 7'538'600.00 steht ein Ertrag von Fr. 7'151'000.00 gegenüber. 
Das Budget schliesst mit einem Rückschlag von Fr. 387'600.00 ab. Mit Blick auf die zu 
erwartenden Steuererträge, der guten Finanzlage und dem bestehenden Eigenkapital 
sowie den Beständen der verschiedenen Fonds und Spezialfinanzierungen schlägt der 
Rat vor, den Steuerfuss bei 42% zu belassen.  
 
In der Kostenstelle Gesundheit ist mit einer erneuten Kostenzunahme zu rechnen. Der 
Grund liegt bei Kostensteigerungen in den verschiedenen Pflegeheimen und in der 
ambulanten Krankenpflege.  
 
In der Rubrik „Soziale Sicherheit“ werden erhebliche Kostensenkungen erwartet.  
 
In der Rubrik „Verkehr“ wird ebenfalls mit Kostensenkungen gerechnet. Allerdings wird 
ein sehr altes Fahrzeug im Werkhof ersetzt. Diese Anschaffung wird zusätzliche Ab-
schreibungen in den Folgejahren verursachen.  
 
Eine leichte Zunahme der Steuererträge wird im Bereich „Finanzen“ zu Mehrerträgen 
führen. Allerdings belasten das Budget Zinskosten, verursacht durch den Kauf von 
Bauland in Mauren.  
 
Im Budget 2024 wird mit einem Nettoinvestitionsvolumen von Fr. 1'637'800.00 geplant. 
Wesentliche Positionen sind die Sanierung der Schiessanlage Breitenstein. Der Nach-
tragskredit für die Gestaltung der Grünfläche Alpsteinpark, der Beitrag an die Sanie-
rung der Birwinkerstrasse, die Anschaffung eines Fahrzeugs für den Werkhof sowie 
die Sanierung der Nollenstrasse und der Säntisstrasse, die Planung der Gewässer-
raumausscheidung sowie der Kauf von KABAG Aktien.  
 
Beschluss 
Die Gemeindeversammlung genehmigt das Budget 2024 mit einem gleichbleibenden 
Steuerfuss von 42% ohne Diskussion, in offener Abstimmung und mit grossem Mehr. 
 
4.b Budget 2024 der Technischen Gemeindebetriebe 
 
Das Budget der Stromversorgung im Bereich Netznutzung rechnet mit höheren Be-
triebskosten. Der Betriebsertrag verbleibt jedoch auf der Höhe des Vorjahres. Die Ab-
schreibungen der Anlagewerte steigen leicht und werden künftig weiterhin zunehmen. 
Im Bereich Netznutzung wird mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 155'000.00 gerech-
net. Das Nettoinvestitionsvolumen wird bei rund Fr. 1'195'000.00 liegen. 
 
Im Budget der Stromversorgung, Bereich Stromverkauf müssen die Betriebskosten 
massiv höher kalkuliert werden. Die Preissteigerungen werden klar sichtbar. Durch die 
Erhöhung der Energietarife ist auch ein höherer Ertrag zu erwarten. Allerdings wird die 
Rechnung nicht kostendeckend abschliessen. Der Verlust soll aus der Tarifausgleichs-
reserve gedeckt werden.  
 
Der Betriebsertrag und die Betriebskosten der Wasserrechnung werden sich etwa auf 
dem Vorjahresniveau bewegen. Der erwartete Gewinn von rund Fr. 265'000.00 soll 
dem Eigenkapital zugeschlagen werden. Das geplante Nettoinvestitionsvolumen wird 
bei rund Fr. 174'000.00 liegen. 
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In der Tendenz wird mit fallenden Einkaufspreisen gerechnet. In Anbetracht der tiefe-
ren Verkaufspreise fällt auch der Ertrag. Der Ertrag dürfte bei rund Fr. 147'000.00 lie-
gen. Das geplante Nettoinvestitionsvolumen liegt bei Fr. 55'000.00. 
 
Beschluss 
Die Gemeindeversammlung genehmigt das Budget 2024 der Technischen Gemeinde-
betriebe ohne Diskussion, in offener Abstimmung und mit grossem Mehr. 
 
 
5. Kreditantrag von Fr. 67'000.00 als Nachtrag für den «Alpsteinpark», Berg  
 
Vor einem Jahr hat die Gemeindeversammlung mit überwältigendem Mehr einem Kre-
ditantrag für den Bau des «Alpsteinparks» zugestimmt. Die Bauarbeiten haben begon-
nen. Gemeindepräsident Thomas Bitschnau führt aus, dass ein Rechnungsfehler 
diesen Nachtragskredit verursacht.  
 
- Hans Oertig, Berg verweist auf den Gestaltungsplan Benzenwies. Dort hätten die 

Grundeigentümer das Land für den heutigen Park entschädigungslos der Gemeinde 
abgetreten und dazu haben die damaligen Grundeigentümer einen Beitrag von Fr. 
125'000.00 für Bau und Unterhalt der Fläche geleistet. Seiner Meinung nach ist der 
Beitrag der Grundeigentümer ebenfalls vergessen gegangen. Er würde sich keinen 
Park, sondern eher eine Schafwiese wünschen. Er fragt sich wie die Fr. 125'000.00 
verbucht worden sind und wer für den Unterhalt zuständig ist.  

 
Gemeindeschreiber Hubert Bürge verweist darauf, dass ein Kredit immer brutto be-
antragt werden müsse. An diesem Bruttobetrag wird dann in diesem Falle der Bei-
trag von Fr. 125'000.00 abgezogen. Gemeindepräsident Thomas Bitschnau erklärt, 
ein Teil des Unterhalts werde durch den Werkhof übernommen. Teilweise müsse 
aber auch ein Gartenbauunternehmen für Unterhaltsarbeiten engagiert werden.  

 
- Hans Blaser, Berg als Interessenvertreter der benachbarten Stockwerkeigentümer 

Alpsteinstrasse 15 und 17 empfiehlt den Nachtragskredit abzulehnen. Die Kosten 
sollen den ursprünglichen Kredit nicht übersteigen. Als Sparmassnahme empfiehlt 
er die Wege nicht zu asphaltieren, sondern als Naturwege mit einer kompakten 
Oberfläche zu gestalten. Für weitere Sparmassnahmen wird es schwierig, weil die 
Anlage schon fast fertig gebaut ist. Man könnte jedoch auf die Beleuchtung verzich-
ten. Auch könnte in Betracht gezogen werden das Honorar des Architekten zu kür-
zen, weil er es nicht geschafft hat innerhalb des Kreditvolumens zu bauen.  

 
- Hans-Peter Ilg, Berg bezeichnet den Kredit als zu hoch, der Platz werde vergoldet. 

Er unterstützt seinen Vorredner.  
 

- Josef Rimensberger, Berg kritisiert die Arbeitsgruppe, welche zuständig war für die 
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- Jürg Kummer, Berg fragt sich, warum der Baustart durchgeführt wurde im Bewusst-
sein, dass die Kosten höher ausfallen werden.  

 
Gemeindepräsident Thomas Bitschnau antwortet darauf, dass sich der Rat ent-
schlossen habe den zugesprochenen Kredit zu verbauen. Sollte der Nachtragskre-
dit abgelehnt werden, müssten bei den jetzt noch anstehenden Arbeiten 
entsprechend Einsparungen vorgenommen werden.  
 

- Reto Rezzonico, Berg meldet sich als Anwohner der Lindenstrasse zu Wort. Er gibt 
seinem Vorredner Gaston Zwahlen recht, es entstehe eine schöne Anlage. Ein 
Hauptkonzept der Planung war, die Wege sollen von Kindern befahren werden kön-
nen und dort soll gespielt werden. Mit der Ablehnung des Kredits würde die Fertig-
gestaltung des Parks verunmöglicht.  

 
- Alois Brülisauer, Berg vertritt die Auffassung, dass Fehler passieren können. Am 

meisten ärgerlich wird es für die sein, welche ihn begangen haben. Trotzdem sollte 
der Park zu einem guten Ende kommen mit oder ohne Zusatzkredit, sodass es für 
das ganze Quartier eine gut nutzbare und gefreute Anlage wird.   

 

- Gemeinderat Beat Keller als Präsident der Arbeitsgruppe nimmt Stellung zu den 
Vorwürfen. Es wurde ein Belag geplant, welcher es Kindern ermöglicht, gut darauf 
zu spielen, ein Belag der flächig geschlossen ist. Die Anlage soll über das Quartier 
hinausstrahlen. Es soll nicht einfach ein Quartierspielplatz sein. Gemeinderat Beat 
Keller nimmt auf sich, dass die Kosten nicht vollständig ausgewiesen worden sind. 
Das war schlicht ein Fehler, aber sicherlich keine Absicht.  

 

- Alois Brülisauer meint, der Fehler habe keine negativen Folgen, wenn er jetzt korri-
giert wird. Wenn jedoch der Ausbau jetzt nicht gemacht wird, dann werde dies spä-
ter bei einer Nachbesserung höchstwahrscheinlich viel grössere Kosten generieren.  

 

- Monika Toussaint, Berg spricht sich gegen die Asphaltierung der Wege aus. Wir 
sollten möglichst eine grüne Lunge bauen und somit ein Stück Natur bewahren.  

 

- Guy Toussaint, Berg begrüsst den Park, weil er für die Kinder ausgelegt ist und sie 
Leben in das Quartier bringen.  

 

- René Brändle, Berg bezeichnet es als komplett falsch, jetzt den Nachtragskredit zu 
sparen und die Kinder auf den Strassen mit Tempo 30 spielen zu lassen.  

 
Beschluss  
Die Gemeindeversammlung lehnt den Nachtragskredit von Fr. 67'000.00 für den Neu-
bau Alpsteinpark ab, mit 49 Ja-Stimmen zu 99 Nein-Stimmen.  
 
 
6.  Kreditantrag von Fr. 562'500.00 für den Kauf von 125 KABAG-Aktien 
 
Vor einiger Zeit wurde die Gemeinde von den Herren Beat Küng und Werner Häuptli 
angefragt, nach dem Interesse ihre Aktienanteile an der KABAG zu übernehmen. Sie 
möchten sich altersbedingt zurückziehen. Die Gemeinde ist schon zu 16% an der KA-
BAG beteiligt.  
 
Parallel dazu hat der Gemeinderat bereits entschieden mit der Firma Leucom Stafag 
AG, Frauenfeld ein neues, unabhängiges und flächendeckendes Glasfasernetz zu 
bauen. Dadurch muss sich die KABAG ernsthaft Gedanken machen über ihre Zukunft. 
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Die Firma wird wahrscheinlich nicht mehr rentabel betrieben werden können, weil viele 
Kunden zum neuen bessern Angebot abwandern werden. Mit dem Kauf der Aktien 
möchte der Gemeinderat einem unkontrollierten Niedergang der KABAG vorbeugen, 
wie Gemeinderat Marcel Zollikofer ausführt.  
 
Die KABAG wird nach der Übernahme der Aktien noch immer Ertrag erwirtschaften, 
sodass nach den angestellten Berechnungen effektiv und netto nur noch ein Betrag 
von rund Fr. 190'000.00 getragen werden muss.  
 
- Heinrich Scherrer, Berg bemängelt, dass die Anzahl der Aktien nicht benannt ist 

über welche die Gemeinde heute schon verfügt. 
 

Gemeinderat Marcel Zollikofer antwortet, die Gemeinde verfüge über 25 Aktien an 
der KABAG.   

 
- Jürg Kummer, Berg fragt, ob die Leerrohre der Gemeinde an die Leucom Stafag 

vermietet werden.  
 

Gemeinderat Marcel Zollikofer antwortet, die Gemeinde stelle die Rohre entschädi-
gungslos zur Verfügung aber als Gegengeschäft werde die Gemeinde zusätzliche 
Glasfasern erhalten.  

 
- Stefan Brändli, Berg vertritt die Auffassung die geplante Information über das neue 

Glasfasernetz sollte vorgezogen werden, damit klarer werde worüber abgestimmt 
werde. 

 
- Stephan Wick, Berg möchte wissen, ob zeitlich begrenzt ein Parallelnetz betrieben 

und das neue Netz allein von Leucom Stafag betrieben werde.  
 

Tatsächlich ist es so, dass eine gewisse Zeit ein Parallelnetz besteht, nämlich bis 
das neue Netz fertiggestellt ist, antwortet Gemeinderat Marcel Zollikofer. Die Firma 
Leucom Stafag baut das Netz auf ihre Kosten im Rahmen von ca. Fr. 4 bis 5 Mio.  

 
- René Brändle, Berg möchte wissen, was mit dem bestehenden eigentlich parallelen 

Netz der Swisscom passiere.  
 

Gemeinderat Marcel Zollikofer verweist darauf, dass die Swisscom im Rahmen des 
Grundversorgungsauftrags des Bundes ihr Netz baut.  

 
- Kurt Stark, Berg meint, es wäre eine Möglichkeit gewesen, dass die Leucom Stafag 

die KABAG direkt übernimmt. Der Netzübergang wäre dann in denselben Händen.  
 

Die Leucom Stafag wurde angefragt, wie Gemeinderat Marcel Zollikofer ausführt, 
war aber nicht bereit die KABAG zu übernehmen. Sie kann die KABAG-Anlagen 
nicht in ihr Netz integrieren. 

 
- Beat Moser, Berg fragt sich wie viele Anschlüsse die KABAG betreibt. Bei einem 

Kauf der Aktien würde die ganze Gemeinde mitzahlen.  
 

Gemäss Information von Gemeinderat Marcel Zollikofer müssten es rund 400 aktive 
Anschlüsse sein, das entspricht etwa einem Viertel der Haushalte.  
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- Roman Moser, Berg fragt, ob eine Ausschreibung für das neue Netz stattgefunden 
hat, bzw. welche Kriterien dazu geführt haben Leucom Stafag von Seiten der Ge-
meinde als Anbieter zu beauftragen. 

 
Gemeinderat Marcel Zollikofer verweist auf seine spätere Beantwortung.  

 
- Witold Ming, Andhausen fragt sich, wo sein Nutzen bei einer Zustimmung sei. Er 

habe ein Kupferkabel der Swisscom.   
 

Ein einigen Jahren bestehe dann die Wahl zwischen dem bisherigen Kabel der 
Swisscom und dem neuen Glasfaserkabel der Leucom Stafag.  

 
- Peter Reich, Berg interessiert es, was passiere, wenn die Gemeindeversammlung 

diesen Kredit ablehnt.  
 

Sollten die KABAG-Aktien heute nicht durch die Gemeinde erworben, werden so 
läuft der Betrieb weiter. Der Entscheid liegt dann bei den Aktionären, zu denen wie-
derum die Gemeinde gehört. Allenfalls wäre auch eine Kooperation mit der Firma 
Stafag Leucom denkbar.  

 
- Armin Fröhli, Berg stellt fest, dass die Rohranlagen von der Gemeinde den Techni-

schen Gemeindebetrieben verkauft werden sollen. Er will wissen, ob dies Sinn 
macht.  

 
Gemeinderat Marcel Zollikofer informiert, es sei nicht Aufgabe der Politischen Ge-
meinde Rohranlagen zu betreiben. Die Rohranlage soll künftig in der Rechnung der 
Technischen Gemeindebetriebe geführt werden. Die Anlage bleibt somit im Eigen-
tum der Gemeinde  

 
- Weiter möchte Armin Fröhli, wissen was mit den Abonnementsgebühren, also rund 

Fr. 150'000.00 jährlich geschehe.  
 

Es ist zu berücksichtigen, dass die Abonnemente in rund vier Jahren praktisch auf-
gelöst sein werden. Aber natürlich würde Kapital wieder zurückfliessen, antwortet 
ihm Gemeinderat Marcel Zollikofer. Konservativ gerechnet müsste die Gemeinde 
netto rund Fr. 190'000.00 übernehmen.   

 
Gemeinderat Marcel Zollikofer informiert zum geplanten Projekt Glasfaserkabelnetz: 
 
Die Firma Leucom Stafag wird ein neues, eigenständiges und flächendeckendes Glas-
fasernetz selbständig bauen und betreiben. Die Technischen Gemeindebetriebe stel-
len die Rohranlagen vom Knotenpunkt bis zum Haus zur Verfügung. Als 
Gegenleistung erhalten die Technischen Gemeindebetriebe ein Netzwerk an Glasfa-
sern für Trafostationen und Zählerauslesungen. Alle öffentlichen Gebäude von Ge-
meinde, Schule und Kirchgemeinden erhalten zudem eine zusätzliche Glasfaser zur 
Verfügung gestellt. Nach einer Information an die Bevölkerung könnte der Ausbau be-
reits im Mai 2024 beginnen und rund 3 Jahre dauern.  
 
Die Gemeindeversammlung stimmt über das Vorhaben ab. Die Auszählung ergibt ein 
Verhältnis von 59 Ja-Stimmen gegen 59 Nein-Stimmen. Demzufolge hat der Gemein-
depräsident als Vorsitzender den Stichentscheid. 
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René Messmer meldet sich anschliessend an die Abstimmung zu Wort. Er findet es zu 
früh, um über diesen Kreditantrag abzustimmen. Es müssten zuerst mehr Informatio-
nen folgen. Sein Votum wird von grossem Applaus begleitet. 
 
Gemeindepräsident Thomas Bitschnau zieht den Antrag zurück.   
 
 
7.  Verschiedenes und Umfrage 
 
Gemeindepräsident Thomas Bitschnau stellt die neuen Personen der Gemeindever-
waltung kurz vor: 
- Nicole Karaffa, Jugendarbeiterin  
- Marion Roth, Sachbearbeiterin Einwohnerdienste 
- Ireen Vermeirssen, Sachbearbeiterin Gemeinderatskanzlei, Bauverwaltung 
- Sileno Püntener, Sachbearbeiter Projekte 
 
Gemeinderat Beat Keller informiert, der beliebte Kompostierplatz bei der Lehmgrube 
der Ziegelei Berg müsse zurückgebaut werden, um die Bewilligungen für das Abbau-
gebiet weiter zu erhalten. Das geschieht auf Vorgabe des kantonalen Departements 
für Bau und Umwelt. Bei der Familie Gansner in Graltshausen wird die Möglichkeit zur 
Installation eines neuen Grüngutsammelplatzes geklärt.  
 
Gemeinderat Robert Schneider informiert über die geplanten Sanierungen der Sän-
tisstrasse und der Nollenstrasse in Berg. Die Lage und Ausdehnung der Strassen wer-
den nur marginal verändert.  
 
Heinrich Scherrer, Berg ist besorgt, dass der Abschluss der Tempo-30 Strecke auf der 
Säntisstrasse nicht verkehrsgerecht erfolgt. Das Trottoir an der Andhauserstrasse soll 
deshalb durchgehend erfolgen. Gemeinderat Robert Schneider antwortet, sein Anlie-
gen werde durch das planende Ingenieurbüro geprüft.  
 
Gemeindepräsident Thomas Bitschnau informiert über die Planung neues Gemeinde-
haus. Im Moment befindet sich der Rat in der Evaluation der Standorte für ein neues 
Gemeindehaus. Dazu werden die Fakten zusammengetragen. Es stehen verschie-
dene Angebote zur Diskussion, nämlich der Abriss und Neubau auf dem eigenen 
Grundstück sowie der Bezug von Räumlichkeiten der BEWOGE oder im alten Ziegelei-
gebäude oder am Standort des heutigen Restaurant Frohheims. 
 
Nach der Ausschreibung der Arbeiten am Radweg Berg-Birwinken soll im Februar 
2024 gestartet werden.  
 
Zu einem der kantonsweit grössten Bauvorhaben im Wohnbau auf dem Ziegeleiareal 
ist der Spatenstich erfolgt. Eine jahrelange und anstrengende Planungsphase ist damit 
zu Ende gegangen. In einer ersten Phase entsteht entlang der Hauptstrasse ein Sektor 
mit Wohnen und Gewerbe.  
 
Die Vorbereitungsarbeiten für die neue Zentrumsüberbauung der BEWOGE laufen. 
Der Gestaltungsplan wurde dem Gemeinderat bereits vorgestellt und ist in Prüfung. 
Anschliessend erfolgt die Vorprüfung des Kantons.  
 
Heinrich Scherrer, Berg bedankt sich für das Rückschneiden der Hecke an der Ver-
zweigung Neuwiesstrasse mit der Hauptstrasse, welches von der Gemeinde durchge-
setzt wurde. 
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Ruedi Keller, Mauren bemängelt den Unterhalt der Gemeindestrasse von Berg nach 
Beckelswilen. Er bezeichnet das Strassenstück ab Reservoir bis Beckelswilen als un-
fallgefährdend. Er möchte wissen, wann das Strassenstück in Ordnung gebracht wird. 
 
Der Weg wird im Jahre 2025 mit dem Bau einer neuen Wasserleitung saniert, wie 
Gemeinderat Marcel Zollikofer ausführt.  
 
Hans Peter Ilg, Berg reklamiert die Bepflanzung und Gestaltung des Friedhofeingangs.  
 
Um 21.35 Uhr schliesst der Vorsitzende die Gemeindeversammlung.  
 
Mit einem Glas Gemeindewein klingt die Versammlung aus. 
 
 
Berg, 16. November 2023 
 
 
Für die Richtigkeit zeichnet: 
Hubert Bürge, Gemeindeschreiber 
 

 
 

  

70 
 

Traktandum 3 
 
Einbürgerungsgesuche 
 
Hanna Friederichs, Berg 
 
Hanna Friederichs, geb. 2005, ledig, ist deutsche Staatsangehörige. Sie ist in der 
Schweiz geboren und wohnt gemeinsam mit ihren Eltern und der älteren Schwester 
an der Dörflistrasse 3 in Berg. 
 
Sie hat die Schulen in Berg besucht und absolviert zurzeit die 
Pädagogische Maturitätsschule in Kreuzlingen. Hanna Frie-
derichs war im örtlichen Korbball-Team sowie in der Jubla (Jung-
wacht-Blauring) aktiv. Heute tanzt sie Ballett und spielt Harfe an 
der Musikschule Weinfelden. 
 
Hanna Friederichs hat sich persönlich dem Gemeinderat vorge-
stellt und zu ihrer Person umfassend Auskunft gegeben. Sie ist 
hier verwurzelt und empfindet das Leben in der Schweiz als an-
genehm und ruhig. Sie möchte sich am politischen Leben beteiligen und an Abstim-
mungen und Wahlen teilnehmen. 
 
Antrag des Gemeinderates: 
Die Gemeindeversammlung vom 3. Mai 2024 erteilt das Gemeindebürgerrecht an  
Hanna Friederichs, Berg. 
 
 
Péter Müller, Berg 
 
Péter Müller, geb. 2005, ledig, ist ungarischer Staatsangehöriger. 
Mit zwei Jahren ist er zusammen mit seinen Eltern von Budapest 
nach Berg gezogen. Gemeinsam mit seinen Eltern und der älteren 
Schwester wohnt er an der Leberenstrasse 6 in Berg. 
 
Er hat die Schulen in Berg und anschliessend die Kantonsschule 
in Kreuzlingen besucht. Seit September 2023 befindet er sich im 
Physiotherapie-Studium an der Hochschule für Physiotherapie in 
Landquart. Péter Müller war im örtlichen Sport- und Turnverein ak-
tiv und ist momentan Mitglied im Kanu-Club Romanshorn.  
 
Péter Müller hat sich persönlich dem Gemeinderat vorgestellt und zu seiner Person 
umfassend Auskunft gegeben. Er fühlt sich als Schweizer und möchte gerne wählen 
und abstimmen können. Die ungarische Staatsbürgerschaft fühlt sich für ihn nicht rich-
tig an. 
 
Antrag des Gemeinderates: 
Die Gemeindeversammlung vom 3. Mai 2024 erteilt das Gemeindebürgerrecht an  
Péter Müller, Berg. 
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Traktandum 3 
 
Einbürgerungsgesuche 
 
Hanna Friederichs, Berg 
 
Hanna Friederichs, geb. 2005, ledig, ist deutsche Staatsangehörige. Sie ist in der 
Schweiz geboren und wohnt gemeinsam mit ihren Eltern und der älteren Schwester 
an der Dörflistrasse 3 in Berg. 
 
Sie hat die Schulen in Berg besucht und absolviert zurzeit die 
Pädagogische Maturitätsschule in Kreuzlingen. Hanna Frie-
derichs war im örtlichen Korbball-Team sowie in der Jubla (Jung-
wacht-Blauring) aktiv. Heute tanzt sie Ballett und spielt Harfe an 
der Musikschule Weinfelden. 
 
Hanna Friederichs hat sich persönlich dem Gemeinderat vorge-
stellt und zu ihrer Person umfassend Auskunft gegeben. Sie ist 
hier verwurzelt und empfindet das Leben in der Schweiz als an-
genehm und ruhig. Sie möchte sich am politischen Leben beteiligen und an Abstim-
mungen und Wahlen teilnehmen. 
 
Antrag des Gemeinderates: 
Die Gemeindeversammlung vom 3. Mai 2024 erteilt das Gemeindebürgerrecht an  
Hanna Friederichs, Berg. 
 
 
Péter Müller, Berg 
 
Péter Müller, geb. 2005, ledig, ist ungarischer Staatsangehöriger. 
Mit zwei Jahren ist er zusammen mit seinen Eltern von Budapest 
nach Berg gezogen. Gemeinsam mit seinen Eltern und der älteren 
Schwester wohnt er an der Leberenstrasse 6 in Berg. 
 
Er hat die Schulen in Berg und anschliessend die Kantonsschule 
in Kreuzlingen besucht. Seit September 2023 befindet er sich im 
Physiotherapie-Studium an der Hochschule für Physiotherapie in 
Landquart. Péter Müller war im örtlichen Sport- und Turnverein ak-
tiv und ist momentan Mitglied im Kanu-Club Romanshorn.  
 
Péter Müller hat sich persönlich dem Gemeinderat vorgestellt und zu seiner Person 
umfassend Auskunft gegeben. Er fühlt sich als Schweizer und möchte gerne wählen 
und abstimmen können. Die ungarische Staatsbürgerschaft fühlt sich für ihn nicht rich-
tig an. 
 
Antrag des Gemeinderates: 
Die Gemeindeversammlung vom 3. Mai 2024 erteilt das Gemeindebürgerrecht an  
Péter Müller, Berg. 
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Robert und Natascia Moreda mit Sofia und Matteo, Berg 
 
Robert Moreda, geb. 1979, ist spanischer Staats-
angehöriger. Er ist in der Schweiz geboren. Seine Ehe-
frau Natascia Moreda, geb. 1985, ist italienische Staats-
angehörige. Sie ist 2007 in die Schweiz eingereist. Das 
Ehepaar ist seit 2011 verheiratet und 2017 nach Berg ge-
zogen, wo es mit den gemeinsamen Kindern an der 
Alpsteinstrasse 6 wohnt.  
 
Robert Moreda hat die gesamte obligatorische Schulzeit 
in Diessenhofen sowie eine Ausbildung zum Maschinen-
zeichner und eine Weiterbildung zum Techniker absol-
viert. Seit 2012 arbeitet er als Development Engineer bei 
der Corvaglia Mould AG in Eschlikon. 
 
Natascia Moreda hat die obligatorische Schulzeit in Deutschland absolviert. Nach er-
langen der Fachhochschulreife, einer Ausbildung zur Industriekauffrau sowie einer 
Weiterbildung zur Marketingfachfrau arbeitet sie seit 2019 als kaufmännische Ange-
stellte Marketing bei der Musikschule Weinfelden. Die beiden Kinder Sofia, geb. 2013, 
und Matteo, geb. 2017, besuchen die Schule in Berg. Familie Moreda hat sich persön-
lich dem Gemeinderat vorgestellt und zu ihren Personen umfassend Auskunft gege-
ben. Als Beweggrund, das Schweizer Bürgerrecht zu erhalten, geben sie im 
Wesentlichen an, dass sie sich hier wohl und integriert fühlen und sie sich freuen wür-
den, bei Abstimmungen und Wahlen mitbestimmen zu können. 
 
Antrag des Gemeinderates: 
Die Gemeindeversammlung vom 3. Mai 2024 erteilt das Gemeindebürgerrecht an  
Robert und Natascia Moreda mit den beiden Kindern Sofia und Matteo, Berg. 
 
 
Maria Torre, Berg 
 
Maria Torre, geb. 1980, ist italienische Staatsangehörige. Sie ist in 
Deutschland geboren und 2001 in die Schweiz gezogen. Seit 2015 lebt 
sie gemeinsam mit ihrem Ehemann und den drei gemeinsamen Kin-
dern an der Alpsteinstrasse 4 in Berg. 
 
Sie hat die obligatorische Schulzeit sowie eine Ausbildung zur Justizfachangestellten 
in Deutschland absolviert. Zurzeit arbeitet sie als Sachbearbeiterin Sekretariat beim 
Gewerblichen Bildungszentrum Weinfelden. 
 
Maria Torre hat sich persönlich dem Gemeinderat vorgestellt und zu ihrer Person um-
fassend Auskunft gegeben. Sie fühlt sich in Berg wohl und zu Hause. Der Ehemann 
und die Kinder haben das Schweizer Bürgerrecht schon erlangt. Maria Torre wohnt 
schon länger in der Schweiz, als sie sich im Ausland aufgehalten hat. Ihr Interesse gilt 
auch dem gesellschaftlichen und politischen Leben. 
 
Antrag des Gemeinderates: 
Die Gemeindeversammlung vom 3. Mai 2024 erteilt das Gemeindebürgerrecht an  
Maria Torre, Berg.  
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Deutschland geboren und 2001 in die Schweiz gezogen. Seit 2015 lebt 
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fassend Auskunft gegeben. Sie fühlt sich in Berg wohl und zu Hause. Der Ehemann 
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schon länger in der Schweiz, als sie sich im Ausland aufgehalten hat. Ihr Interesse gilt 
auch dem gesellschaftlichen und politischen Leben. 
 
Antrag des Gemeinderates: 
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Traktandum 4a 
 
 
Jahresrechnung 2023 der Politischen Gemeinde 
 
Der Rechnungsabschluss präsentiert sich wie folgt: 
 
Abschluss 2023 
Kostenstellen nach Nettoaufwand 
 
  Rechnung 2023 

In Fr. 
Abweichung 
zu Budget 

    
0 Allgemeine Verwaltung 1'453'364 -600'164 
    
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 214'891 14'709 
    
3 Kultur, Sport und Freizeit 255'176 6'674 
    
4 Gesundheit 540'418 -34'418 
    
5 Soziale Sicherheit 497'172 487'528 
    
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 723'113 157'687 
    
7 Umweltschutz und Raumordnung 346'600 -22'150 
    
8 Volkswirtschaft  40'371 -9'621 
    
9 Finanzen und Steuern (Ertrag) 4'142'882 450'732 
    
 Vorschlag nach Gewinnverwendung 71'777 450’977 

 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 
Der Gemeinderat beantragt Ihnen, die Jahresrechnung 2023 der Politischen Gemeinde Berg 
zu genehmigen und den Gewinn von Fr. 571’776.82 wie folgt zu verwenden:  
 

• Einlage in Vorfinanzierung: 
Projekt Neues Gemeindehaus:  Fr. 500'000.00 
 

• Einlage in das Eigenkapital:  Fr. 71'776.82 
 
Die Detailrechnung liegt im Gemeindehaus zur Einsicht auf und ist ebenfalls auf der Home-
page der Gemeinde www.berg-tg.ch veröffentlicht. 
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Traktandum 4b 
 
 
Jahresrechnung 2023 der Technischen Gemeindebetriebe 
 

Rechnung 
2023 

Budget 
2023 

Rechnung 
2022 

1 Elektrizitätsversorgung 
Netznutzung    

1020 Verwaltungskosten 221'787 215'290 217'604 
1030 Betriebskosten / Unterhalt 804'644 946'650 814'065 
1040 Betriebsertrag -1'410'800 -1'523'500 -1'111'964 
1041 Abgaben und Leistungen an 

Dritte 16'460 0 -7’975 

1050 Übrige Betriebseinnahmen -174'543 -132'000 -145'200 
1090 Abschreibungen /  

Rückstellungen 463'769 122'000 187'701 

1091 Finanzerfolg 16'233 42'000 0 
1999 Abschluss 62'450 329'560 45'770 
2 Elektrizitätsversorgung 

Energieverkauf    
2020 Verwaltungskosten 104'890 105'860 83'691 
2030 Betriebskosten / Unterhalt 861'155 952'500 817'935 
2040 Betriebsertrag -941'630 -1'050'000 -850'329 
2090 Abschreibungen /  

Rückstellungen -31'372 0 -51'298 

2091 Finanzerfolg 6'957 0 0 
2999 Abschluss 0 -8'360 0 
3 Wasserversorgung    
3020 Verwaltungskosten 121'947 122'090 96'965 
3030 Betriebskosten / Unterhalt 437'700 436'000 326'473 
3040 Betriebsertrag -1'026'063 -980'000 -1'053'504 
3050 Übrige Betriebseinnahmen -19'224 -16'500 -24'115 
3090 Abschreibungen /  

Rückstellungen 340'000 177'000 530'100 

3091 Finanzerfolg 7'730 14'000 0 
3999 Abschluss 137'910 247'410 124'081 
4 Gasversorgung    
4020 Verwaltungskosten 119'722 122'840 95'794 
4030 Betriebskosten / Unterhalt 1'475'655 1'768'350 1'249'740 
4040 Betriebsertrag -1'767'252 -1'892'000 -1'148'435 
4050 Übrige Betriebseinnahmen -60'169 -60'000 -60'000 
4090 Abschreibungen /  

Rückstellungen 6'300 8'900 -137'099 

4091 Finanzerfolg 7'730 14'000 0 
4999 Abschluss 218'014 37'910 0 
  Resultat nach Ergebnisver-

buchung  
(Vorfinanzierung  EK) 

418'374 606'520 169'851 
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Jahresrechnung 2023 der Elektra 
 
Einleitung 
Die Jahresrechnung 2023 der Elektra Netznutzung hat mit einem positiven Ergebnis 
und die Rechnung Energie, Stromverkauf wie erwartet mit einem negativen Ergebnis 
abgeschlossen. 
 
Bei der Netznutzung haben hauptsächlich weniger Aufwand im Messwesen und im 
Unterhalt zu einem besseren Ergebnis geführt. 
 
Bei der Stromrechnung wurde ein leicht negatives Rechnungsergebnis budgetiert. Hö-
here Kosten als vorgesehen entstanden beim Stromankauf von heimischen Produkten. 
Die Produktion von Strom aus PV-Anlagen auf dem Gemeindegebiet Berg hat wiede-
rum stark zugenommen. Waren es per Ende 2022 noch «100 Anlagen» mit einem 
Abnahmevertrag des ökologischen Mehrwertes, sind es per Ende 2023 «164 Anla-
gen».  
 
Netznutzung 
 
Konto 1020 Verwaltungskosten 
Bei den Verwaltungskosten wurden die budgetierten Werte leicht überschritten.  
 
Konto 1030 Betriebskosten / Konto 1040 Betriebsertrag 
Die Betriebskosten sind um rund Fr. 142'000.00 tiefer als budgetiert ausgefallen. Die 
meisten Konten wurden weniger belastet als angenommen. Da weniger Energie im 
Netz an unsere Endkunden verkauft wurde, sind sowohl die Betriebskosten wie auch 
der Betriebsertrag auf einem tieferen Niveau erfolgt. Weniger Ausgaben in den Berei-
chen Messwesen und im Unterhalt, sowie eine tiefere Netzverlustberechnung haben 
die Betriebskosten positiv beeinflusst. 
 
Der Betriebsertrag im Konto 1040 hat im Vergleich zum Budget mit einer Abweichung 
von knapp Fr. 112’700.00 tiefer abgeschlossen. Der Eigenverbrauch der Photovoltaik-
anlagenbetreiber hat einen immer grösseren Einfluss auf den Absatz und schlussend-
lich auch auf die Marge.  
 
Konto 1041 Abgaben und Leistungen an Dritte 
Dieser Kontobereich ist für die Netznutzungsrechnung bis auf eine kleine Differenz 
neutral und beinhaltet vorgegebene und vom Werk vereinnahmte Abgaben, welche 
jeweils an die entsprechenden Institutionen (Bund, Politische Gemeinde) weiterzulei-
ten sind. Sowohl die Abgabe für Systemdienstleistungen (SDL) von 0.46 Rp./kWh, wie 
auch diejenige für die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) von 2.30 Rp./kWh 
haben unter Budget abgeschlossen. Beide Abgaben zusammen erreichten ein Volu-
men von Fr. 365'193.09 (Vorjahr Fr. 328'913.35), was einer Zunahme gegenüber dem 
Vorjahr entspricht, da die Abgabe (SDL) höher ist. Der Politischen Gemeinde Berg 
wurde unter «Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen» der Betrag von rund 
Fr. 118'000.00 als Beitrag an die Infrastrukturkosten überwiesen, was 0.85 Rp./kWh 
entspricht. 
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Konto 1050 Übrige Betriebseinnahmen 
Die übrigen Betriebseinnahmen sind um rund Fr. 42'500.00 höher als budgetiert aus-
gefallen. Ein Teil der Abweichung stammt aus der Einmalvergütung der «Pronovo» für 
die neue Photovoltaikanlage Schützenhaus Breitenstein und ein anderer Teil aus Ver-
rechnungen an Private für Grab- und Instandstellungsarbeiten bei Leitungssanierun-
gen. Der Ertrag der PV-Anlagen «Werkhof», «Schulhaus Unterberg» und 
«Breitenstein» ergaben zusammen einen Betrag von Fr. 37'244.11 (Vorjahr Fr. 
39'454.43). Der Gesamterlös aus den Produktionsanlagen, sowie die Einmalvergütung 
der PV Anlage Schützenhaus Breitenstein werden dem Fonds «Erneuerbare Ener-
gien» gutgeschrieben.  

Transformatorenstation Ziegeleiquartier, Berg 

95 
 

Wie bereits im Budget erwähnt, wird seit der Rechnung 2022 über 10 Jahre der Erneu-
erungsfonds von Fr. 900'000.00 aufgelöst. Dadurch wird die Rechnung jährlich um Fr. 
90'000.00 entlastet. 
 
Konto 1090 Abschreibungen / Rückstellungen 
Die geplanten Abschreibungen wurden gemäss Vorgaben HRM 2 vorgenommen und 
sind tiefer als budgetiert ausgefallen, da die Projekte Sanierung Halde, Rebenwiese 
Süd und Mittelspannungsprojekte beim Ziegeleiareal noch nicht abgeschlossen sind. 
Die Aktivierung erfolgt nach Abschluss der Projekte. 
 
Abschluss 
Aus dem Ergebnis der Netznutzungsrechnung von Fr. 412'449.83 sind Vorfinanzierun-
gen für zwei Projekte vorgesehen. Projekt 1: «Ersatz MS u. NS Anlage TS Bahn-
hofstrasse» für Fr.200'000.00. Projekt 2: PV-Werksanlage im Ast, auf dem Dach der 
Josef Kressibucher AG für Fr. 150'000.00. Dem Eigenkapital sollen Fr. 62'449.83 gut-
geschrieben werden. 
 
Stromverkauf 
 
Konto 2020 Verwaltungskosten 
Die Verwaltungskosten schliessen mit einer Summe von fast Fr. 105'000.00 leicht un-
ter Budget ab. 
 
Konto 2030 Betriebskosten / Konto 2040 Betriebsertrag 
Die Kosten für den Stromeinkauf liegen unter dem budgetierten Wert. Höhere Kosten 
entstanden aber beim Stromeinkauf von Energie aus PV-Anlagen in der Gemeinde. 
Die Kosten sind gegenüber dem Vorjahr um Fr. 42'995.06 höher und somit erneut viel 
stärker angestiegen als angenommen. Grund dafür sind 64 neue PV-Anlagen mit 
Mehrwertvergütung, die im Jahr 2023 in Betrieb genommen wurden. Im Vorjahr waren 
es bereits 25 Anlagen die neu erstellt wurden. 
Beim Stromverkauf liegt der Ertrag, aufgrund weniger verkaufter Energie, unter Budget 
und schliesst mit Fr. 941'630.62 ab. 
  
Abschluss 
Der Verlust aus der Energierechnung von Fr. 31'372.31 wurde bereits dem Rückstel-
lungskonto «Tarifausgleich Energie» belastet. Im Budget war ein Verlust von Fr. 
8'360.00 vorgesehen. 
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Jahresrechnung 2023 der Wasserversorgung 
Einleitung 
Die Jahresrechnung der Wasserversorgung hat im Jahr 2023 mit einem positiven Er-
gebnis abgeschlossen. Die Abweichung gegenüber dem Budget ist vor allem dadurch 
entstanden, dass der Betriebsertrag höher als budgetiert und die Abschreibungen tie-
fer als vorgesehen ausgefallen sind. Trotz des erfreulichen Rechnungsergebnisses 
von Fr. 337'909.92 möchten wir darauf hinweisen, dass aufgrund der jährlichen Inves-
titionen die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sowie die Abschreibungen jährlich zu-
nehmen werden. Um den Eigenfinanzierungsgrad bis ins Jahr 2034 auf 70% 
(Richtwert) halten zu können, sind wir weiterhin auf gute Rechnungsergebnisse ange-
wiesen. 
 
Konto 3020 Verwaltungskosten 
Die Verwaltungskosten entsprechen mit einer Summe von knapp Fr. 122'000.00 dem 
Budget. 
 
Konto 3030 Betriebskosten 
Die Betriebskosten entsprechen mit einer Summe von knapp Fr. 437'000.00 dem 
Budget. 
Die Anschaffung von Geräuschloggern zum Erkennen von Wasserleitungslecks und 
höhere Ausgaben für Planungen von Projekten haben zu höheren Kosten geführt. We-
niger Ausgaben für den Unterhalt im Leitungsnetz haben die Mehrausgaben kompen-
siert. 
 
Konto 3040 Betriebsertrag 
Beim Wasserverkauf konnten aufgrund höherer Wasserbezüge als angenommen 
Mehreinnahmen von rund Fr. 46'000.00 gegenüber dem Budget generiert werden. 
Wasserbezugsmengen (Abgabe an Endkunden) in den Jahren 2021 – 2023 im Ver-
gleich: 
 
2023 => 316'000m³ 
2022 => 330'000m³  
2021 => 291'000m³  
 
Konto 3050 Übrige Betriebseinnahmen 
Die übrigen Betriebseinnahmen schliessen mit einer Summe Fr. 19'224.20 leicht über 
Budget ab. 
 
Konto 3090 Abschreibungen / Rückstellungen 
Die geplanten Abschreibungen wurden gemäss Vorgaben HRM 2 vorgenommen und 
sind tiefer als budgetiert ausgefallen, da die Projekte Sanierung Halde, Rebenwiese 
Süd in Guntershausen und Mittelspannungsprojekte beim Ziegeleiareal noch nicht ab-
geschlossen sind. Die Aktivierung erfolgt nach Abschluss der Projekte. 
 
Abschluss 
Aus dem Ergebnis der Wasserrechnung von Fr. 337'909.92 sind Fr. 200'000.00 für die 
Vorfinanzierung Projekt «Netzsanierung Breitestrasse» vorgesehen und Fr. 
137'909.92 sollen dem Eigenkapital gutgeschrieben werden.  
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Die geplanten Abschreibungen sind tiefer als budgetiert ausgefallen. 
 
Abschluss  
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Investitionen der Technischen Gemeindebetriebe 
 
Im Jahr 2023 betrugen die Nettoinvestitionen der Technischen Gemeindebetriebe 
Berg Fr. 846'655.51. Budgetiert war ein Volumen von Fr. 1‘933‘400.00. Das Ergebnis 
unterschreitet das Budget um Fr. 1‘086‘744.49. 
 
Die Hauptkosten bei den Investitionen, neben den abgeschlossenen Projekten, ent-
standen bei der Sanierung Rebenwiese «Teil Süd» und Sanierung Halde in Gunters-
hausen. 
Die Aufwendungen für die Erschliessung Industrie West, Mauren wurden ins Finanz-
vermögen der Politischen Gemeinde übertragen. 
 
Die Projekte in Guntershausen Geere + Mühliweg, Unterdorf und Rebenwiese konnten 
2023 abgeschlossen werden. Für die noch offenen Arbeiten wie Deckbeläge (betrifft 
den Strassenbau Politische Gemeinde), die zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, 
wurden entsprechende Abgrenzungen vorgenommen.  
 
Im EW-Bereich konnte das Projekt Ersatz MS Anlage TS Brünnliacker in Guntershau-
sen abgeschlossen werden. 
 
Die Arbeiten zu den Sanierungen Rebenwiese Süd, Halde und Breitäcker in Gunters-
hausen wurden im Bereich Werke umgesetzt jedoch noch nicht abgeschlossen. Die 
Schlussabrechnungen erfolgen im Jahr 2024. 
 
 
Bilanz per 31. Dezember 2023 
 
Das Verwaltungsvermögen hat nach Abschreibungen um Fr. 549‘674.19 zugenom-
men. Die von den Bauherrschaften vereinnahmten Anschlussgebühren von Fr. 
24‘000.00 wurden dem Konto «Passivierte Investitionsbeiträge» zugewiesen.  
 
 
Anträge des Gemeinderates 
 
Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 
Der Gemeinderat beantragt Ihnen, die vorliegenden Jahresrechnungen 2023 der 
Technischen Gemeindebetriebe Berg mit folgender Ergebnisverwendung zu genehmi-
gen. 
 
Vorfinanzierung Projekt EW - Versorgung 
• Ersatz MS u. NS Anlage TS Bahnhofstrasse:  Fr. 200'000.00 
• PV-Werkanlage Ast 2 Fr. 150'000.00 
 
Vorfinanzierungen Projekt Wasserversorgung 
• Netzsanierung Breitestrasse:  Fr. 200'000.00 
 
Aufwand- / Ertragsüberschuss 
• Zuweisung Eigenkapital (EW-Netz, Wasser, Gas):  Fr. 418‘373.53 
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Grundsätze der Rechnungslegung HRM2  
   
Basis bildet die Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der 
Gemeinden vom 23. April 2013 (RB 131.21).  
   
Die vom Gemeinderat festgelegte Aktivierungsgrenze liegt bei CHF 50'000.00. 
   
Der Gemeinderat hat den in der Verordnung § 8 RRV empfohlenen Richtwert übernom-
men. 
   
Abschreibungen des Verwaltungsvermögens müssen linear über die gesamte Nutzungs-
dauer erfolgen. 
   
   
Das bisherige Verwaltungsvermögen bis 31. Dezember 2015 wurde nicht neu bewertet und 
wird über zehn Jahre linear abgeschrieben (Verordnung Art.63). 
  
Für das neue Verwaltungsvermögen ab 1. Januar 2016 gelten nachstehende Abschrei-
bungssätze: 
   
Kategorien Nutzungsdauer Abschreibungssatz    
1 Grundstücke nicht überbaut 40 2.5% 
2 Gebäude, Hochbauten 33 3.0% 
3 Tiefbauten (Strassen, etc.) 40 2.5% 
4 Wald, Alpen und übrige Sachanlagen 40 2.5% 
5 Kanal- Leitungsnetze, Gewässerverb. 50 2.0% 
6 Orts- und Regionalplanungen 10 10.0% 
7 Mobilien, Ausstattungen, Maschinen und 8 12.5% 
   allgemeine Motorfahrzeuge (Haustechnik) 
8 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, etc.) 15 6.6% 
9 Informatik- und Kommunikationssysteme 4 25.0% 
10 Immaterielle Anlagen 5 20.0% 
11 Investitionsbeiträge Nach Nutzungsdauer des finanzierten 

Objektes 
12 Anlagen im Bau keine planmässige Abschreibung 
   
Bemerkungen:   
Bei den Tiefbauten (3) beträgt ab 1. Januar 2024 die Nutzungsdauer 25 Jahre.  
Jene vor 2023 betragen 40 Jahre. Wobei deren effektive Nutzungsdauer laufend überprüft 
werden. 
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Abschluss von grösseren Projekten aus der Investitionsrechnung kurz erläutert 
 
Projekt Sanierung Geere + Mühliweg, Guntershausen 
 
 Genehmigter Kredit Ausgaben  Mehrkosten 
      
Pol. Gem. (Strasse) Fr. 227'000.00 Fr. 325'568.00 Fr. -98'568.00 
Wasserversorgung Fr. 160'000.00 Fr.  126'613.08 Fr. 33'386.92 
Elektrizitätswerk Fr. 131'000.00 Fr. 131'025.34 Fr. -25.34 
Total Fr. 518'000.00 Fr. 583'206.42 Fr. -65'206.42 
 
Projekt Sanierung Unterdorf, Guntershausen 
 
 Genehmigter Kredit Ausgaben  Mehrkosten 
      
Pol. Gem. (Strasse) Fr. 495'000.00 Fr. 603'533.10 Fr.  -108'533.10 
Wasserversorgung Fr. 227'000.00 Fr. 186'875.09 Fr. 40'124.91 
Elektrizitätswerk Fr. 107’000.00 Fr. 167'210.38 Fr. -60'210.38 
Total Fr. 829'000.00 Fr. 957'618.57 Fr. -128'618.57 
 
Projekt Sanierung Rebenwiese (Teil Nord), Guntershausen 
 
 Genehmigter Kredit Ausgaben  Mehrkosten 
 
Pol. Gem. (Strasse) Fr. 238'000.00 Fr. 297'281.40 Fr.  -59'281.40 
Wasserversorgung Fr. 185'000.00 Fr. 223'960.39 Fr. -38'960.39 
Elektrizitätswerk Fr. 190’000.00 Fr. 222'498.22 Fr. -32'498.22 
Total Fr. 613'000.00 Fr. 743'740.01 Fr. -130'740.01 
 
 
Der Gemeinderat beantragte dem Stimmvolk an der Urnenabstimmung vom 13. Feb-
ruar 2022 Kredite für Sanierungen von Werkleitungen und Strassen in Guntershausen. 
Die Sanierungen erfolgten aufgrund des Alters der Werkleitungen, von zu tiefen Druck-
verhältnissen im Wasserleitungsnetz und des schlechten Strassenzustandes.  
 
Die Sanierungsarbeiten haben sich viel aufwändiger gestaltet als angenommen. Die 
Kosten für die Sanierung der Strassen Geere + Mühliweg und im Unterdorf sind ins-
besondere wegen der Strassensanierung höher ausgefallen. 
 
Der Kredit Sanierung Rebenwiese wurde überschritten, weil die Wasserleitungsbrüche 
während dieser Zeit direkt in das Projekt Wasserleitungsersatz «Verbindung Reben-
wiesenweg – Geere» eingerechnet wurden.   
  



67
113 

 

Abschluss von grösseren Projekten aus der Investitionsrechnung kurz erläutert 
 
Projekt Sanierung Geere + Mühliweg, Guntershausen 
 
 Genehmigter Kredit Ausgaben  Mehrkosten 
      
Pol. Gem. (Strasse) Fr. 227'000.00 Fr. 325'568.00 Fr. -98'568.00 
Wasserversorgung Fr. 160'000.00 Fr.  126'613.08 Fr. 33'386.92 
Elektrizitätswerk Fr. 131'000.00 Fr. 131'025.34 Fr. -25.34 
Total Fr. 518'000.00 Fr. 583'206.42 Fr. -65'206.42 
 
Projekt Sanierung Unterdorf, Guntershausen 
 
 Genehmigter Kredit Ausgaben  Mehrkosten 
      
Pol. Gem. (Strasse) Fr. 495'000.00 Fr. 603'533.10 Fr.  -108'533.10 
Wasserversorgung Fr. 227'000.00 Fr. 186'875.09 Fr. 40'124.91 
Elektrizitätswerk Fr. 107’000.00 Fr. 167'210.38 Fr. -60'210.38 
Total Fr. 829'000.00 Fr. 957'618.57 Fr. -128'618.57 
 
Projekt Sanierung Rebenwiese (Teil Nord), Guntershausen 
 
 Genehmigter Kredit Ausgaben  Mehrkosten 
 
Pol. Gem. (Strasse) Fr. 238'000.00 Fr. 297'281.40 Fr.  -59'281.40 
Wasserversorgung Fr. 185'000.00 Fr. 223'960.39 Fr. -38'960.39 
Elektrizitätswerk Fr. 190’000.00 Fr. 222'498.22 Fr. -32'498.22 
Total Fr. 613'000.00 Fr. 743'740.01 Fr. -130'740.01 
 
 
Der Gemeinderat beantragte dem Stimmvolk an der Urnenabstimmung vom 13. Feb-
ruar 2022 Kredite für Sanierungen von Werkleitungen und Strassen in Guntershausen. 
Die Sanierungen erfolgten aufgrund des Alters der Werkleitungen, von zu tiefen Druck-
verhältnissen im Wasserleitungsnetz und des schlechten Strassenzustandes.  
 
Die Sanierungsarbeiten haben sich viel aufwändiger gestaltet als angenommen. Die 
Kosten für die Sanierung der Strassen Geere + Mühliweg und im Unterdorf sind ins-
besondere wegen der Strassensanierung höher ausgefallen. 
 
Der Kredit Sanierung Rebenwiese wurde überschritten, weil die Wasserleitungsbrüche 
während dieser Zeit direkt in das Projekt Wasserleitungsersatz «Verbindung Reben-
wiesenweg – Geere» eingerechnet wurden.   
  



68

11
2 

 K
R

ED
IT

IK
O

NT
R

O
LL

E 
(P

ol
iti

sc
he

 G
em

ei
nd

e 
&

 T
ec

hn
is

ch
e 

G
em

ei
nd

e 
B

et
rie

be
): 

K
re

di
t 1

)  
K

um
ul

ie
rt

 b
is

 
31

.1
2.

20
22

 
R

ec
hn

un
g 

20
23

 
A

bw
ei

ch
un

g 
a 

2)
 

FU
N

K
 

Fu
nk

tio
n 

IN
V 

K
O

N
TO

 
PR

O
JE

K
T 

B
et

ra
g 

B
es

ch
lu

ss
 

A
us

ga
be

n 
Ei

nn
ah

m
en

 
A

us
ga

be
n 

Ei
nn

ah
m

en
 

be
w

ill
ig

te
r 

K
re

di
t 

  

6’
15

0 
 

 S
tra

ss
en

  
IN

V0
00

67
 

50
10

.0
0 

Sa
ni

er
un

g 
R

eb
en

w
ie

se
 

(S
üd

), 
G

un
te

rh
au

se
n 

11
2’

00
0.

00
 

G
V 

17
.1

1.
20

22
 

  
  

14
9’

79
9.

20
 

  
-3

7’
79

9.
20

 
n 

7’
10

1 
 

 W
as

se
r  

IN
V0

01
12

 
D

iv
er

se
 

Sa
ni

er
un

g 
R

eb
en

w
ie

se
 

(S
üd

), 
G

un
te

rh
au

se
n 

13
7’

00
0.

00
 

G
V 

17
.1

1.
20

22
 

  
  

66
’8

42
.9

9 
6'

00
0.

00
 

76
’1

57
.0

1 
n 

8’
71

1 
 

 E
W

  
IN

V0
01

11
 

D
iv

er
se

 
Sa

ni
er

un
g 

R
eb

en
w

ie
se

 
(S

üd
), 

G
un

te
rh

au
se

n 
17

8’
10

0.
00

 
G

V 
17

.1
1.

20
22

 
  

  
71

’9
77

.9
0 

11
'3

20
.0

0 
11

7’
44

2.
10

 
n 

To
ta

l: 
  

  
  

  
42

7’
10

0.
00

 
  

 
 

28
8’

62
0.

09
 

17
’3

20
.0

0 
15

5’
79

9.
91

 
 

6’
15

0 
 

 S
tra

ss
en

  
IN

V0
00

68
 

50
10

.0
0 

Sa
ni

er
un

g 
H

al
de

, G
un

te
rs

-
ha

us
en

 
33

7’
00

0.
00

 
G

V 
17

.1
1.

20
22

 
  

  
14

8’
69

6.
20

 
  

18
8’

30
3.

80
 

n 

7’
10

1 
 

 W
as

se
r  

IN
V0

01
14

 
D

iv
er

se
 

Sa
ni

er
un

g 
H

al
de

, G
un

te
rs

-
ha

us
en

 
18

1’
00

0.
00

 
G

V 
17

.1
1.

20
22

 
  

  
12

3’
82

1.
73

 
2'

00
0.

00
 

55
’1

78
.2

7 
n 

8’
71

1 
 

 E
W

  
IN

V0
01

13
 

D
iv

er
se

 
Sa

ni
er

un
g 

H
al

de
, G

un
te

rs
-

ha
us

en
 

20
7’

10
0.

00
 

G
V 

17
.1

1.
20

22
 

  
  

10
2’

77
4.

84
 

3'
27

2.
30

 
10

1’
05

2.
86

 
n 

 T
ot

al
:  

  
  

  
  

72
5’

10
0.

00
 

  
 

 
37

5’
29

2.
77

 
5’

27
2.

30
 

34
4’

53
4.

93
 

 

7’
20

1 
 

 A
bw

as
se

r  
IN

V0
00

63
 

63
70

.0
0 

An
sc

hl
us

sg
eb

üh
re

n 
Ka

na
-

lis
at

io
n 

20
23

 
-8

0’
00

0.
00

 
G

V 
17

.1
1.

20
22

 
  

  
  

12
'0

00
.0

0 
-6

8’
00

0.
00

 
j 

7’
20

1 
 

 A
bw

as
se

r  
IN

V0
00

64
 

63
70

.0
0 

An
sc

hl
us

sg
eb

üh
re

n 
En

t-
w

äs
se

ru
ng

 2
02

3 
-2

5’
00

0.
00

 
G

V 
17

.1
1.

20
22

 
  

  
  

7'
00

0.
00

 
-1

8’
00

0.
00

 
j 

7’
10

1 
 

 W
as

se
r  

IN
V0

01
04

 
63

70
.0

0 
An

sc
hl

us
sg

eb
üh

re
n 

20
23

 
-6

0’
00

0.
00

 
G

V 
17

.1
1.

20
22

 
  

  
  

12
'0

00
.0

0 
-4

8’
00

0.
00

 
j 

8’
71

1 
 

 E
W

  
IN

V0
01

05
 

63
70

.0
0 

An
sc

hl
us

sg
eb

üh
re

n 
20

23
 

-6
0’

00
0.

00
 

G
V 

17
.1

1.
20

22
 

  
  

  
12

'0
00

.0
0 

-4
8’

00
0.

00
 

j 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7’
10

1 
 

 W
as

se
r  

IN
V0

01
08

 
D

iv
er

se
 

Sa
ni

er
un

g 
Bi

rw
in

-
ke

rs
tra

ss
e,

 B
er

g 
18

0’
80

0.
00

 
G

V 
17

.1
1.

20
22

 
  

  
19

’2
50

.0
0 

  
16

1’
55

0.
00

 
n 

8’
71

1 
 

 E
W

  
IN

V0
01

07
 

D
iv

er
se

 
Sa

ni
er

un
g 

Bi
rw

in
-

ke
rs

tra
ss

e,
 B

er
g 

28
8’

30
0.

00
 

G
V 

17
.1

1.
20

22
 

  
  

7’
64

7.
59

 
  

28
0’

65
2.

41
 

n 

 T
ot

al
:  

  
  

  
  

46
9’

10
0.

00
 

  
 

 
26

’8
97

.5
9 

 
44

2’
20

2.
41

 
 

8’
71

1 
 

 E
W

  
IN

V0
01

15
 

50
30

.0
0 

Er
sa

tz
 M

S 
An

la
ge

 T
S 

Br
ün

nl
ia

ck
er

, G
un

te
rs

h.
 

85
’8

00
.0

0 
G

V 
17

.1
1.

20
22

 
  

  
74

'4
69

.2
1 

  
11

’3
30

.7
9 

j 

8’
71

1 
 

 E
W

  
IN

V0
01

16
 

50
30

.0
0 

Er
sa

tz
 1

7k
V 

Le
itu

ng
, 

G
ra

lts
ha

us
en

-A
st

 
21

5’
00

0.
00

 
G

V 
16

.1
1.

20
23

 
  

  
2'

40
0.

00
 

  
21

2’
60

0.
00

 
n 

8’
71

1 
 

 E
W

  
IN

V0
01

18
 

50
40

.0
0 

PV
-A

nl
ag

e 
Sc

hü
tz

en
ha

us
, 

Be
rg

 
96

’0
00

.0
0 

G
V 

17
.1

1.
20

22
 

  
  

73
'3

82
.3

2 
  

22
’6

17
.6

8 
j 

8’
71

1 
 

 E
W

  
IN

V0
01

19
 

D
iv

er
se

 
Er

st
el

lu
ng

 T
ra

fo
st

at
io

n 
TS

 
Zi

eg
el

ei
ar

ea
l 

18
3’

40
0.

00
 

G
V 

17
.1

1.
20

22
 

  
  

6'
77

8.
22

 
  

17
6’

62
1.

78
 

n 

8’
71

1 
 

 E
W

  
IN

V0
01

21
 

50
30

.0
0 

Er
sa

tz
 1

7k
V 

Le
itu

ng
 T

S 
Zi

eg
el

. /
 T

SH
ei

ne
m

l. 
20

1’
80

0.
00

 
G

V 
17

.1
1.

20
22

 
  

  
1'

16
4.

95
 

  
20

0’
63

5.
05

 
n 

8’
71

1 
 

 E
W

  
IN

V0
01

22
 

50
40

.0
0 

Er
sa

tz
 M

S 
u.

N
V 

An
la

ge
, 

TS
 B

re
ite

ns
t.(

Be
rg

er
d.

) 
20

0’
80

0.
00

 
G

V 
17

.1
1.

20
22

 
  

  
6'

53
1.

24
 

  
19

4’
26

8.
76

 
n 

8’
71

1 
 

 E
W

  
IN

V0
01

29
 

52
00

.0
0 

Ab
ra

xa
s,

 W
EG

-A
bl

ös
un

g 
69

’3
00

.0
0 

G
V 

17
.1

1.
20

22
 

  
  

47
'2

65
.7

4 
  

22
’0

34
.2

6 
n 



69

11
3 

 K
R

ED
IT

IK
O

NT
R

O
LL

E 
(P

ol
iti

sc
he

 G
em

ei
nd

e 
&

 T
ec

hn
is

ch
e 

G
em

ei
nd

e 
B

et
rie

be
): 

K
re

di
t 

K
um

ul
ie

rt
 b

is
 

31
.1

2.
20

22
 

R
ec

hn
un

g 
20

23
 

A
bw

ei
ch

un
g 

a 
2)

 

FU
N

K
 

Fu
nk

tio
n 

IN
V 

K
O

N
TO

 
PR

O
JE

K
T 

B
et

ra
g 

B
es

ch
lu

ss
 

A
us

ga
be

n 
Ei

nn
ah

m
en

 
A

us
ga

be
n 

Ei
nn

ah
m

en
 

be
w

ill
ig

te
r 

K
re

di
t 

  

3’
42

1 
 F

re
iz

ei
ta

nl
ag

en
  

IN
V0

00
69

 
50

30
.0

0 
G

es
ta

ltu
ng

 G
rü

nf
lä

ch
e 

Be
nz

en
w

ie
s 

(A
lp

st
ei

np
ar

k)
 

16
5’

00
0.

00
 

G
V 

17
.1

1.
20

22
 

  
  

13
0'

94
3.

00
 

12
5'

00
0.

00
 

15
9’

05
7.

00
 

n 

3’
42

2 
 

 S
pi

el
pl

ät
ze

  
IN

V0
00

53
 

50
30

.0
0 

Ba
u 

öf
fe

nt
lic

he
r K

in
de

r-
sp

ie
lp

la
tz

 
15

0’
00

0.
00

 
U

A 
13

.0
2.

20
22

 
  

  
15

6'
26

5.
45

 
  

-6
’2

65
.4

5 
j 

7’
10

1 
 

 W
as

se
r  

IN
V0

00
87

 
52

90
.0

0 
Q

ue
lls

an
ie

ru
ng

en
 S

ch
ut

z-
zo

ne
na

us
sc

he
id

un
g 

20
0’

00
0.

00
 

U
A 

17
.0

1.
20

21
 

U
A 

13
.0

2.
20

22
 

G
V 

17
.1

1.
20

22
 

69
’8

21
.7

2 
  

54
’3

17
.6

3 
 

75
’8

60
.6

5 
n 

7’
90

0 
 

 R
au

m
or

dn
un

g 
 I

N
V0

00
56

 
50

40
.0

0 
Pl

an
un

gs
kr

ed
it 

G
es

ta
ltu

ng
 

Ze
nt

ru
m

 B
er

g,
 T

ei
l 1

 
90

’0
00

.0
0 

U
A 

13
.0

2.
20

22
 

92
’1

14
.4

5 
  

0.
00

 
0.

00
 

-2
’1

14
.4

5 
j 

1’
61

0 
 

 M
ilit

.V
er

te
id

.  
IN

V0
00

41
 

50
40

.0
0 

Sa
ni

er
un

g 
Sc

hi
es

sa
nl

ag
e 

Br
ei

te
ns

te
in

 
33

0’
00

0.
00

 
G

V 
10

.0
1.

20
20

 
2’

11
0.

25
 

  
  

  
32

7’
88

9.
75

 
n 

7’
10

1 
 

 W
as

se
r  

IN
V0

00
89

 
50

30
.0

0 
Sa

ni
er

un
g 

Br
ei

tä
ck

er
, G

un
-

te
rs

ha
us

en
 

98
’0

00
.0

0 
U

A 
13

.0
2.

20
22

 
  

  
53

’1
14

.2
6 

8'
00

0.
00

 
52

’8
85

.7
4 

n 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6’
15

0 
 

 S
tra

ss
en

  
IN

V0
00

58
 

50
10

.0
0 

Sa
ni

er
un

g 
G

ee
re

+ 
M

üh
li-

w
eg

, G
un

te
rs

ha
us

en
 

22
7’

00
0.

00
 

U
A 

13
.0

2.
20

22
 

17
8’

94
9.

75
 

  
14

6’
61

8.
25

 
 

-9
8’

56
8.

00
 

j 

7’
10

1 
 

 W
as

se
r  

IN
V0

00
91

 
D

iv
er

se
 

Sa
ni

er
un

g 
G

ee
re

+ 
M

üh
li-

w
eg

, G
un

te
rs

ha
us

en
 

16
0’

00
0.

00
 

U
A 

13
.0

2.
20

22
 

15
5’

06
6.

25
 

6'
08

8.
65

 
-4

’1
18

.1
7 

18
'2

46
.3

5 
33

’3
86

.9
2 

j 

8’
71

1 
 

 E
W

  
IN

V0
00

90
 

D
iv

er
se

 
Sa

ni
er

un
g 

G
ee

re
+ 

M
üh

li-
w

eg
, G

un
te

rs
ha

us
en

 
13

1’
00

0.
00

 
U

A 
13

.0
2.

20
22

 
91

’6
86

.8
1 

3'
10

0.
00

 
42

’4
38

.5
3 

 
-2

5.
34

 
j 

 T
ot

al
:  

  
  

  
  

51
8’

00
0.

00
 

  
42

5’
70

2.
81

 
9’

18
8.

65
 

18
4’

93
8.

61
 

18
’2

46
.3

5 
-6

5’
20

6.
42

 
 

6’
15

0 
 

 S
tra

ss
en

  
IN

V0
00

59
 

50
10

.0
0 

Sa
ni

er
un

g 
U

nt
er

do
rf,

 G
un

-
te

rs
ha

us
en

 
49

5’
00

0.
00

 
U

A 
13

.0
2.

20
22

 
24

8’
12

1.
05

 
  

35
5’

41
2.

05
 

 
-1

08
’5

33
.1

0 
j 

7’
10

1 
 

 W
as

se
r  

IN
V0

00
93

 
D

iv
er

se
 

Sa
ni

er
un

g 
U

nt
er

do
rf,

 G
un

-
te

rs
ha

us
en

 
22

7’
00

0.
00

 
U

A 
13

.0
2.

20
22

 
14

8’
29

8.
42

 
9'

40
0.

00
 

69
’8

69
.8

2 
21

'8
93

.1
5 

40
’1

24
.9

1 
j 

8’
71

1 
 

 E
W

  
IN

V0
00

92
 

D
iv

er
se

 
Sa

ni
er

un
g 

U
nt

er
do

rf,
 G

un
-

te
rs

ha
us

en
 

10
7’

00
0.

00
 

U
A 

13
.0

2.
20

22
 

10
9’

89
5.

77
 

2'
50

0.
00

 
59

’8
14

.6
1 

 
-6

0’
21

0.
38

 
j 

 T
ot

al
:  

  
  

  
  

82
9’

00
0.

00
 

  
50

6’
31

5.
24

 
11

’9
00

.0
0 

48
5’

09
6.

48
 

21
’8

93
.1

5 
-1

28
’6

18
.5

7 
 

6’
15

0 
 

 S
tra

ss
en

  
IN

V0
00

60
 

50
10

.0
0 

Sa
ni

er
un

g 
R

eb
en

w
ie

se
n,

 
G

un
te

rs
ha

us
en

 
23

8’
00

0.
00

 
U

A 
13

.0
2.

20
22

 
19

1’
91

2.
00

 
  

10
5’

36
9.

40
 

 
-5

9’
28

1.
40

 
j 

7’
10

1 
 

 W
as

se
r  

IN
V0

00
95

 
D

iv
er

se
 

Sa
ni

er
un

g 
R

eb
en

w
ie

se
n,

 
G

un
te

rs
ha

us
en

 
18

5’
00

0.
00

 
U

A 
13

.0
2.

20
22

 
19

3’
80

2.
23

 
10

'3
50

.0
0 

64
’2

29
.0

6 
23

'7
20

.9
0 

-3
8’

96
0.

39
 

j 

8’
71

1 
 

 E
W

  
IN

V0
00

94
 

D
iv

er
se

 
Sa

ni
er

un
g 

R
eb

en
w

ie
se

n,
 

G
un

te
rs

ha
us

en
 

19
0’

00
0.

00
 

U
A 

13
.0

2.
20

22
 

20
6’

81
2.

48
 

5'
45

0.
00

 
21

’1
35

.7
4 

 
-3

2’
49

8.
22

 
j 

 T
ot

al
:  

  
  

  
  

61
3’

00
0.

00
 

  
59

2’
52

6.
71

 
15

’8
00

.0
0 

19
0’

73
4.

20
 

23
’7

20
.9

0 
-1

30
’7

40
.0

1 
 

6’
15

0 
 

 S
tra

ss
en

  
IN

V0
00

61
 

50
10

.0
0 

Ba
hn

lin
ie

 K
eh

lh
of

-M
es

s-
sc

ha
ch

t M
üh

le
to

be
l 

15
9’

00
0.

00
 

U
A 

13
.0

2.
20

22
 

16
5’

58
7.

95
 

  
66

’2
56

.8
5 

 
-7

2’
84

4.
80

 
j 

 T
ot

al
:  

  
  

  
  

15
9’

00
0.

00
 

  
16

5’
58

7.
95

 
 

66
’2

56
.8

5 
 

-7
2’

84
4.

80
 

 

Le
ge

nd
e:

 
1)
 B

es
ch

lu
ss

; G
V 

= 
G

em
ei

nd
ev

er
sa

m
m

lu
ng

 / 
G

R
 =

 G
em

ei
nd

er
at

ss
itz

un
g 

/ U
A 

= 
U

rn
en

ab
st

im
m

un
g 

 
  

 
2)
 a

 =
 a

bg
es

ch
lo

ss
en

; j
 =

 ja
 / 

n 
= 

ne
in

 
 

  

1)



70

112 
 

Schlussbericht Rechnungsprüfungskommission 
 
 
Wir haben bei unserer Abschlussprüfung wiederum einen sehr positiven Eindruck von 
der Qualität der Buchführung gewonnen. Die verschiedenen Rechnungen werden von 
Verwaltung und Behörde gewissenhaft und umsichtig geführt. Buchungsbelege und 
Abschlussunterlagen sind vollständig vorhanden. Die Einführung des internen Kon-
trollsystems (IKS) hat die Kontrollkultur gestärkt. 
 
Wir danken allen involvierten Personen – insbesondere dem Finanzverwalter Markus 
Schilling, dem Leiter Technische Gemeinde Betriebe Daniel Schenk und dem Vize-
Gemeindepräsidenten Marcel Zollikofer – für die Unterstützung bei den Revisionsar-
beiten. 
 
Das Prüfungsergebnis wurde am 22. März 2024 besprochen. An der Schlussbespre-
chung nahmen teil:  
 
- Marcel Zollikofer, Vize-Gemeindepräsident  
- Daniel Schenk, Leiter Technische Gemeinde Betriebe 
- Markus Schilling, Finanzverwalter 
- Rafael Fritschi, RPK  
- Hannes Züblin, RPK 
- Rebekka Eicher, RPK 
- Rainer Scherrer, Thalmann Treuhand 
 
Berg, 22. März 2024 
 
Die Rechnungsprüfungskommission 
 

Rafael Fritschi 
Hannes Züblin 
Rebekka Eicher 
Christoph Greuter 
  

113 
 

Verwaltungsbericht 
 
 
EINWOHNERDIENSTE 
 
Entwicklung der Berger Bevölkerung 
 
Anmeldungen (Zuzug nach Berg) 242 
Abmeldungen (Wegzug von Berg) 229 
 
Am 31. Dezember 2023 zählte die Politische Gemeinde Berg 3’529 Einwohnerinnen 
und Einwohner, gegenüber 3’523 im Vorjahr. Im vergangenen Jahr ist somit eine Zu-
nahme von 6 Einwohnerinnen und Einwohner zu verzeichnen. Von der Gesamtbevöl-
kerung sind 549 Angehörige fremder Staaten, dies entspricht einem Anteil von 15.6 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In diesen Zahlen nicht enthalten sind: 
Wochenaufenthalter 107 
Asylsuchende / Vorläufig Aufgenommene  9 
 
Zivilstandsereignisse 
 
Geburten 2022 2023 
auswärts geboren (Eltern hier wohnhaft) 30 23 
Von den 23 geborenen Kindern, sind 13 Knaben und 10 Mädchen. Insgesamt sind 
davon 21 Schweizerbürger und 2 ausländische Staatsangehörige. 
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Eheschliessungen nach Nationalität 2022 2023 

Schweiz / Schweiz 14 11 
Schweiz / Ausland  5 2 
Ausland / Ausland   2   4 
 21 17 
 
Todesfälle 2022 2023 
Niedergelassene 23 29 
Heimbewohner mit auswärtigem Wohnsitz 15   9 
 38 38 
 
Von den 29 verstorbenen, in Berg wohnhaft gewesenen Personen (Niedergelassene) 
waren 19 männlichen und 10 weiblichen Geschlechts. 36 Verstorbene waren Schwei-
zerbürger. 
 
 
Bestattungswesen 
 
Im Jahr 2023 wurden auf dem Friedhof Berg 25 Personen (davon 5 mit auswärtigem 
Wohnsitz) bestattet, davon: 
 
5 Erdbestattungen 
 
20 Urnenbeisetzungen  

- 5 in neue Urnengräber 
- 5 in Urnenwand 
- 9 in Gemeinschaftsgrab 
- 1 in bestehende Urnenwand 

 
9 Urnen wurden privat oder auswärts bestattet. 
 
Das Bestattungsamt fertigte im Jahr 2023 total drei Grabunterhaltsverträge an. 
 
 
ARBEITSAMT 
 
Per 31. Dezember 2023 waren auf dem Arbeitsamt 46 Personen auf Stellensuche, 
davon 21 Personen als arbeitslos gemeldet. 
 
Jahr  2018 2019 2020  2021 2022 2023 
Stellensuchende 57 62 70 67 52 46 
Leistungsberechtigte 28 36 40 34 22 21 
 
Nicht jeder der als arbeitslos registriert ist, erhält auch Arbeitslosengeld. Nach einer 
zweijährigen Arbeitslosigkeit sind die Leistungen der Arbeitslosenkasse ausgeschöpft. 
Weitere Gründe können sein, Personen welche sich beim RAV angemeldet haben, 
aber noch eine Stelle haben, Personen die an einem Beschäftigungsprogramm teil-
nehmen, oder sich in einer Umschulung beziehungsweise Weiterbildung befinden. 
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KRANKENKASSEN-KONTROLLSTELLE 
 
Gemäss dem seit 1. Januar 1996 geltenden Bundesgesetz über die Krankenversiche-
rung erhalten Versicherte in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen einen finan-
ziellen Beitrag an die Prämien für die obligatorische Krankenversicherung. Grundlage 
für die Berechnung der Prämienverbilligung ist die provisorische vorjährige Steuer-
rechnung. 
 
Von der individuellen Prämienverbilligung 2023 (IPV) profitierten total 716 Personen. 
Dies entspricht 20.28 % der Bevölkerung. Der finanzielle Aufwand betrug total 
Fr. 1'793'388.40 (inkl. EL-Bezüger Fr. 414'274.40). Daran hat die Gemeinde Berg ei-
nen Anteil von 18 % zu leisten. 
 
 
AHV-GEMEINDEZWEIGSTELLE 
 
Am 31. Dezember 2023 waren im Sozialversicherungszentrum Thurgau, Gemeinde-
stelle Berg, total 380 abrechnungspflichtige Betriebe und Mitglieder registriert. Diese 
sind in folgende Bezugsgruppen unterteilt: 
 
159 Selbständigerwerbende (Gewerbetreibende und Landwirte) 
130 Juristische Personen 
91 Nichterwerbstätige 
 
An Rentner mit Wohnsitz in Berg wurden durch das Sozialversicherungszentrum Thur-
gau ausbezahlt: 
 
398 AHV-Renten inkl. Hinterlassenenrenten  Fr. 8'512’157 
57 Invalidenrenten Fr. 1'021’888 
31 Hilflosenentschädigungen Fr. 268’814 
70 Ergänzungsleistungen inkl. Krankheitskosten Fr. 1'556’397 
 
Der Gemeindeanteil an die Pflegefinanzierung betrug 2023 Fr. 403'608.00. 
 
 
SOZIALHILFE 
 
Insgesamt wurden 25 (Vorjahr 25) Sozialhilfefälle mit bis zu 38 (38) Personen finanziell 
unterstützt. 8 (8) Fälle konnten im Jahr 2023 abgeschlossen werden. Die Alimenten-
bevorschussung betraf 4 (4) Fälle, es wurden die Unterhaltszahlungen von 7 (7) Kin-
dern bevorschusst. In 5 (5) Fällen wurde das Inkasso von Unterhaltsbeiträgen für 9 (9) 
Kinder besorgt. 8 (8) Asylsuchende - aus Eritrea, Somalia, Syrien und Afghanistan - 
wurden unterstützt. 50 (62) Personen aus der Ukraine mit Status S wurden unterstützt, 
12 (17) Personen haben die Gemeinde wieder verlassen. 
 
Es erfolgten zahlreiche Beratungsgespräche ohne finanziellen Unterstützungsbedarf, 
welche bei den oben aufgeführten Fallzahlen nicht berücksichtigt wurden.  
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STEUERAMT 
 
Im Vorjahresvergleich resultiert eine Zunahme der Steuereinnahmen von insgesamt 
8.35% beziehungsweise Fr. 264'366.22. Die Steuerkraft pro Einwohner à 100% stieg 
von Fr. 2’125.00 per Ende 2022 auf Fr. 2'248.00 per Ende 2023.  
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Im Jahr 2023 wurden folgende Steuerbeträge eingenommen: 
 
Staat Thurgau Fr. 8'711'888.98 
Politische Gemeinde Berg Fr. 3'339'148.22 
Volksschulgemeinde Berg-Birwinken Fr. 7'321'346.55 
Volksschulgemeinde Kemmental Fr. 240'294.67 
Evang. Kirchgemeinde Berg Fr. 641'651.65 
Evang. Kirchgemeinde Alterswilen-Hugelshofen Fr. 19'401.28 
Kath. Kirchgemeinde Berg Fr. 442'275.17 
 Fr. 20'716'006.25 
 
 
 
Woher stammten die Steuereinnahmen 2023 (100% einfache Steuer)? 
 
Natürliche Personen 2023 Fr. 6'610'898.80 
Juristische Personen 2023 Fr. 495'491.90 
Quellensteuern 2023 Fr. 210'170.95 
 

Natürliche Personen 2022 und älter Fr. 718'498.22 
Juristische Personen 2022 und älter Fr. 104'815.35 

Gemeinde
16%

Staat Thurgau
42%

Schulen
37%

Kirchen
5%

Verteilung der Staats- und Gemeindesteuern 2023
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GEMEINDERAT 
 
Die Gemeindebehörde traf sich im Berichtsjahr zu 18 Sitzungen und behandelte 250 
Geschäfte und Traktanden aus den folgenden Themenbereichen: 
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BAUVERWALTUNG 
 
Im vergangenen Jahr sind in unserer Gemeinde für total Fr. 24.6 Mio. Bauinvestitionen 
getätigt worden. Die Investitionen der öffentlichen Hand haben leicht zugenommen. 
Die privaten Bautätigkeiten haben um etwas über Fr. 2.3 Mio. abgenommen. Gesamt-
haft gesehen belaufen sich die Investitionen der öffentlichen Hand im Jahr 2023 auf 
rund Fr. 4.7 Mio. Von privater Seite wurden rund Fr. 19.9 Mio. investiert. 
 

 
 
Die Bauverwaltung hatte in der Berichtsperiode 2023 insgesamt 130 Fälle zu bearbei-
ten. In derselben Berichtsperiode konnten 132 Baubewilligungen (Vorjahr 150) ausge-
stellt werden. 
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